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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

In einer Motion forderte Peter Schilliger (fdp, LU), dass das Verursacherprinzip bei den
Inkassokosten ausdrücklich im OR verankert wird. Die Inkassokosten sollen
vollumfänglich von jener Partei getragen werden, die diese Kosten verursacht; damit
sind nach Auffassung des Motionärs neben den Verzugszinsen als Entschädigung für
den entgangenen Kapitalzins auch die Kosten für die Realisierung der Forderung, also
die Aufwendungen des Inkassounternehmens, gemeint. Es könne nicht sein, dass die
Wirtschaft die Inkassokosten selber trage und durch die Preise auf die Konsumenten
überwälze. Der Bundesrat beantragte die Motion zur Ablehnung, weil damit ein
Automatismus eingebaut werde, der nicht berücksichtige, dass den Schuldner in
manchen Fällen kein Verschulden am Verzug treffe. Ausserdem arbeite der Bundesrat
in Erfüllung eines Postulats Comte (fdp, NE) zur Zeit an einer Untersuchung der
Praktiken von Inkassounternehmen, deren Ergebnissen nicht vorgegriffen werden solle.
Nichtsdestotrotz nahm der Nationalrat die Motion in der Herbstsession 2016 mit 104 zu
78 Stimmen bei drei Enthaltungen an. 1

MOTION
DATUM: 27.09.2016
KARIN FRICK

Als die Motion Schilliger (fdp, LU), die das Verursacherprinzip bei den Inkassokosten im
OR ausdrücklich festschreiben wollte, in der Sommersession 2017 dem Ständerat als
Zweitrat zur Beratung vorlag, war der Bericht über die Rahmenbedingungen für die
Praktiken von Inkassounternehmen in Erfüllung eines Postulats Comte (fdp, NE) bereits
fertig gestellt worden. Die RK-SR zog diesen in ihren Vorberatungen zur vorliegenden
Motion als Auslegeordnung für das geltende Recht im Bereich der Verzugsschäden
heran. Es sei kein Bedarf für eine Gesetzesänderung auf Kosten der Vertragsfreiheit
ersichtlich, schon gar nicht mittels der vorgeschlagenen starren Regel, die dem
Einzelfall nicht gerecht werden könne, argumentierte die Kommission und beantragte
die Ablehnung der Motion. Der Rat lehnte zunächst einen Rückweisungs- und
Umformulierungsantrag Noser (fdp, ZH) deutlich ab, der mit dem Gedanken gestellt
worden war, die Kommission möge das Anliegen in Postulatsform noch einmal
einreichen. Einen solchen Prüfungsauftrag erachtete die Ratsmehrheit als nicht
zielführend, zumal das geltende Recht zu diesem Thema gerade im oben erwähnten
Bericht eingehend untersucht worden sei. Stillschweigend lehnte der Ständerat dann
auch die Motion ab. 2

MOTION
DATUM: 29.05.2017
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Weil die Motion Flückiger-Bäni (svp, AG) nicht innerhalb von zwei Jahren seit ihrer
Einreichung Mitte März 2018 behandelt worden war, wurde sie Mitte Juni 2020
abgeschrieben. Die Aargauerin hätte den Bund bei Staatsunternehmen stärker in die
Pflicht nehmen wollen. Staatsnahe Betriebe müssten klare strategische Leitplanken
haben und nur Produkte auf Märkten anbieten, mit denen sie private Unternehmen
weder herausfordern noch konkurrenzieren. 
In seiner Antwort hatte der Bundesrat auf den Bericht zum Postulat der FDP-Fraktion
bzw. zum Postulat Schilliger (fdp, LU) verwiesen, in welchem er dargelegt hatte, wie der
Bund mittels Steuerung der bundesnahen Betriebe Wettbewerbsverzerrungen
vermeide. Er habe klare strategische Leitplanken, die das Anliegen der Motion bereits
erfüllten. 3

MOTION
DATUM: 19.06.2020
MARC BÜHLMANN
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Parlamentsmandat

Im Berichtsjahr kam es zu fünf Mutationen im Parlament. Für den in den Bundesrat
gewählten Ständerat Alain Berset (sp, FR) wurde Christian Levrat (sp, FR) gewählt (siehe
hier). Dessen Nationalratssitz erbte Ursula Schneider Schüttel (sp, FR). Zwei Räte
verstarben 2012 im Amt: Otto Ineichen (fdp, LU) und Peter Malama (fdp, BS). Ihre Sitze
übernahmen Peter Schilliger (fdp, LU) und Daniel Stolz (fdp, BS). Schliesslich musste
Bruno Zuppiger (svp, ZH) aufgrund einer Erbschaftsaffäre zurücktreten. Für ihn rutschte
Gregor Rutz (svp, ZH) nach. 4

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 10.10.2012
MARC BÜHLMANN

Am 12. Juni 2020 verstarb Nationalrat Albert Vitali (fdp, LU) wegen eines Krebsleidens.
Der 64-jährige war 2011 in den Nationalrat gewählt worden und hatte 2019 als einziger
Luzerner Freisinniger seine dritte Legislatur angetreten. Er sei ein «beharrlicher
Schaffer» gewesen würdigte Ständeratspräsident Hans Stöckli (sp, BE) den FDP-
Vertreter in seinem Nachruf. Der grösste Erfolg Vitalis sei die Annahme seiner Motion
gewesen, die eine umfassendere Auswertung von DNA-Tests ermöglichte. Ein schweres
Sexualverbrechen in seiner Heimatregion sei Auslöser gewesen. Der Rat würdigte Vitali
mit einer Schweigeminute.
Es kommt gar nicht so selten vor, dass Parlamentsmitglieder im Amt versterben. Vor
Vitali war dies in den letzten 10 Jahren vier Mal der Fall gewesen (Alexander Tschäppät,
sp, BE 2018; Pankraz Freitag, fdp GL 2014; Otto Ineichen fdp, LU 2012; Ernst
Leuenberger sp, SO, 2010). Speziell war, dass der Nachfolger von Vitali, Peter Schilliger
(fdp, LU) 2012 schon einmal für einen im Amt Verstorbenen nachrutschte; damals für
Otto Ineichen (fdp, LU). 5

ANDERES
DATUM: 12.06.2020
MARC BÜHLMANN

Für den in der Sommersession 2020 im Amt verstorbenen Albert Vitali (fdp, LU) rückte
Peter Schilliger (fdp, LU) nach, der in der ersten Sitzung der Herbstsession 2020
vereidigt wurde. Nach Alois Huber (svp, AG; in der Frühjahrssesion 2020) und Florence
Brenzikofer (gp, BL; in der Wintersession 2019) besiegelte die formelle Feststellung der
Wahl Peter Schilligers die dritte Mutation im Nationalrat in der 51. Legislatur. Schilliger
kehrte damit nach rund einem Jahr ins Parlament zurück, nachdem er bei den
eidgenössischen Wahlen seinen Sitz verloren hatte. Bereits 2012 war Schilliger in den
Nationalrat nachgerückt. Auch damals war der Tod seines Vorgängers – Otto Ineichen
(fdp, LU) war ebenfalls im Amt verstorben – Ursache dafür gewesen. 6

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 07.09.2020
MARC BÜHLMANN

Zwei Themen dominierten die mediale Diskussion im Jahr 2022 hinsichtlich Lobbying:
Eine Auswertung des Vereins «Lobbywatch» zur Anzahl bezahlter Mandate von
Parlamentsmitgliedern sowie – damit verknüpft – die Kritik am für den Bundesrat
kandidierenden und später zum Nachfolger von Ueli Maurer gekürten Albert Rösti bzw.
seinen zahlreichen Mandaten. 

Lobbywatch, ein Verein, der nach eigenen Aussagen durch Offenlegung von
Interessenbindungen von Parlamentsmitgliedern mehr Transparenz in die Politik
bringen will, veröffentlichte Ende Oktober 2022 eine Liste, auf der die
Parlamentsmitglieder hinsichtlich ihrer bezahlten Mandate rangiert wurden. Seit 2019
müssen Parlamentarierinnen und Parlamentarier ihre ausserparlamentarischen,
entschädigten und ehrenamtlichen Tätigkeiten offenlegen. Lobbywatch zog für seine
Rangliste nicht bloss diese öffentlich einsehbaren Dokumente bei, auf denen von den
aktuellen 246 Parlamentsmitgliedern insgesamt 2'363 Interessenbindungen vermerkt
waren, sondern nach eigenen Angaben auch Einträge im Handelsregister und weitere,
«eigene Recherchen». Die Medien interessierten sich sehr für diese Liste,
insbesondere für die Spitzenplätze. Dort befanden sich Ruth Humbel (mitte, AG) mit 21
bezahlten Mandaten, gefolgt von Peter Schilliger (fdp, LU) mit 18 Mandaten und ex
aequo mit jeweils 16 Mandaten Martin Schmid (fdp, GR), Beat Walti (fdp, ZH), Erich Ettlin
(mitte, OW) und Albert Rösti (svp, BE). Ruth Humbel sei die «Ämtli-Königin», berichtete
in der Folge etwa der Blick über die Rangliste. 
Die Auswertung zeigte weiter, dass insgesamt jedes dritte Mandat entlohnt wurde.
Ehrenamtliche, also unbezahlte Tätigkeiten seien bei Parlamentsmitgliedern im linken
ideologischen Spektrum verbreiteter als auf bürgerlicher Seite, so die Studie dazu. Fast
jedes zweite Mandat in der Mitte-EVP- und in der SVP-Fraktion werde gegen Entgelt
erbracht; total wurden in der Mitte-EVP-Fraktion 245 und in der SVP-Fraktion 186
bezahlte Mandate gezählt. In der FDP-Fraktion betrug der Anteil bezahlter Mandate an
allen Mandaten laut Lobbywatch 38 Prozent (total 218 bezahlte Mandate), bei der GLP

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2022
MARC BÜHLMANN
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33 Prozent (45 bezahlte Mandate), bei der SP 25 Prozent (118 bezahlte Mandate) und bei
den Grünen 23 Prozent (64 bezahlte Mandate).

Die Auswertung von Lobbywatch stiess allerdings auch auf Kritik. Ruth Humbel beklagte
sich etwa im Blick, dass bei ihr falsch gezählt worden sei. Sie habe offiziell lediglich
sieben Mandate inne; die in der Studie aufgelisteten weiteren Mandate erbringe sie
ehrenamtlich oder es handle sich um Vereinsmitgliedschaften. Lobbywatch weise bei
ihr zudem auch Mandate von Untergesellschaften auf (z.B. Concordia Beteiligungen AG,
Stiftung Concordia), obwohl sie nur für das Hauptmandat (Concordia-Krankenkasse)
entlohnt werde. Zudem sei die Auswertung «unfair», weil nicht zwischen der Höhe der
Bezahlung differenziert werde. So werde ihr Mandat bei Vitaparcours, für das sie
lediglich CHF 150 pro Jahr erhalte, gleich bewertet und gezählt wie alle anderen
Mandate, die weitaus höher entlohnt würden. Humbel kündigte in der Aargauer Zeitung
gar zivilrechtliche Schritte an. Auch Maja Riniker (fdp, AG) forderte den Verein
vergeblich auf, Korrekturen an ihren Einträgen vorzunehmen. 
Die NZZ kritisierte «den schalen Beigeschmack», den die Liste aufgrund der von
Humbel im Blick erwähnten Unzulänglichkeiten hinterlasse. Eifrige «Ämtlisammler»
stünden «zu Unrecht am Pranger», so die NZZ. Die Liste nähre zudem die gängigen
Vorurteile. Interessenbindungen seien nicht eine Frage von Machtungleichgewicht und
klandestinem Einfluss, sondern für das Milizparlament wichtig, weil
Parlamentsmitglieder dadurch an Expertise in wichtigen Fachbereichen gewännen. 
Lobbywatch argumentierte anfänglich, man habe alle Mandate gezählt, weil diese
jeweils auch die Verfolgung unterschiedlicher Interessen anzeigten. Ein paar Tage
später musste der Verein jedoch zurückkrebsen. Man habe bei Ruth Humbel in der Tat
versehentlich auch sieben ehrenamtliche Ämter mitgezählt, wurde bekannt gegeben.
Sie habe also nicht 21, sondern 14 bezahlte Mandate. Lobbywatch entschuldigte sich
offiziell für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Neu an der Spitze der Liste stand
nun also Peter Schilliger, wie die Medien berichtigten. 

Einigen Wirbel löste die Liste auch im Rahmen der Bundesratsersatzwahlen 2022 aus.
Dass Albert Rösti, der Kronfavorit auf die Nachfolge von Ueli Maurer, so viele Mandate
innehatte, führte zu Diskussionen über eine allfällige Abhängigkeit von verschiedenen
Interessengruppen in der Regierung. Der «prince du lobbyisme», wie Le Temps Albert
Rösti bezeichnete, bzw. die Breite seiner verschiedenen Mandate könne aber auch als
Zeichen seiner Verankerung in bürgerlich-konservativen Kreisen gelesen werden, so Le
Temps weiter. Albert Rösti verteidigte sich in der Zeitung auch selber: Weil man keine
kompromittierenden Dinge über ihn finde, würde man vor allem seine Mandate zum
Thema machen. Das störe ihn aber nicht, weil er, wie andere auch, Milizparlamentarier
mit verschiedenen Einkommensquellen sei; das seien bei ihm sein Nationalratsmandat,
sein Amt als Gemeindepräsident von Uetendorf und als Präsident von Auto-Schweiz.
Würde er zum Bundesrat gewählt, werde er selbstverständlich alle Mandate
niederlegen, so Rösti in Le Temps. 7

Parlamentsorganisation

In der Wintersession stand die Sammelvorlage für die sechs parlamentarischen
Initiativen zu verschiedenen Änderungen des Parlamentsrechts im Nationalrat auf dem
Sessionsprogramm. Die verschiedenen Vorstösse und eine Reihe von weiteren Anliegen
der beiden SPK verlangten Änderungen im Parlamentsgesetz, in der
Parlamentsverwaltungsverordnung und im Geschäftsreglement des Nationalrats.
Hauptsächlich ging es um drei bedeutende Aspekte, nämlich die Erweiterung der
Offenlegungspflichten der Ratsmitglieder (Block 1), die Ermöglichung einer
Veröffentlichung von Kommissionsunterlagen (Block 2) und die Regelung der
Zugänglichkeit von Kommissionsprotokollen für alle Ratsmitglieder und deren
persönliche Mitarbeiter (Block 3). 

Eintreten war umstritten. Barbara Steinemann (svp, ZH) gab zu Protokoll, dass die SVP
keinen generellen Handlungsbedarf sehe. Zudem sei das Problem einer Sammelvorlage,
dass man auch zu schlechten Punkten ja oder aber zu guten Punkten nein sagen müsse.
Es würden zahlreiche, nicht miteinander vereinbare Punkte vermischt, mit denen aber
weder die Effizienz gesteigert noch Kosten eingespart würden, weshalb gar nicht auf
die Vorlage eingetreten werden solle. Auch die BDP-Fraktion hatte Nichteintreten
beschlossen. Bernhard Guhl (bdp, AG) führte aus, dass es sich hier um eine
Wohlstandvorlage handle. Kein einziger der verschiedenen Aspekte sei wirklich nötig für
den Ratsbetrieb. Auch die BDP hätte es, wie die SVP, begrüsst, wenn die einzeln Folge
gegebenen Vorstösse auch einzeln beraten worden wären. Keine der restlichen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2017
MARC BÜHLMANN
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Fraktionen war zwar vollumfänglich zufrieden mit der Sammelvorlage – Balthasar Glättli
(gp, ZH) sprach von einem Birchermüesli –, man wolle aber die einzelnen Punkte in der
Detaildiskussion klären. Mit Nichteintreten sei hingegen nichts gewonnen – so der
Tenor. Die grosse Kammer beschloss dann relativ knapp mit 94 zu 80 Stimmen bei 3
Enthaltungen, auf die Vorlagen einzutreten.

Im Block 1 wurde um die Offenlegungspflichten gestritten. Der Kommissionsvorschlag
sah vor, dass jedes Ratsmitglied bei Amtsantritt und auf Jahresbeginn Angaben zur
beruflichen Tätigkeit und – falls relevant – Angaben zum Arbeitgeber machen muss.
Nicht weniger als sechs Minderheitsanträge lagen vor, die ein Festhalten an der
bisherigen Regelung (lediglich Angabe beruflicher Tätigkeit; Minderheit Pfister), eine
Nennung der ehrenamtlichen Tätigkeiten (Minderheit Jauslin) und der Einkünfte daraus
(Minderheit Wermuth), die Eintragung in ein öffentliches Register (Minderheit
Wermuth) oder die Offenlegung während Rats- (Minderheit Barrile) und
Kommissionsdebatten (Minderheit Glättli) forderten. Zu einem teilweise recht
gehässigen Austausch gab zudem ein Antrag von Angelo Barrile (sp, ZH) Anlass, der
verlangt hätte, dass von Krankenkassen angestellte oder bezahlte Ratsmitglieder nicht in
Kommissionen sitzen dürfen, die für die Gesetzgebung im Bereich der
Krankenversicherung zuständig sind. Letztlich hatte mit Ausnahme des Antrags Pfister
keiner der verschiedenen Anträge eine Chance. Somit blieb bezüglich der
Offenlegungspflichten alles beim Alten. 

Ein eigentliches Sammelsurium unterschiedlicher Änderungen umfasste Block 2.
Umstritten war hier insbesondere der Vorschlag der SPK, Kommissionsunterlagen
veröffentlichen zu dürfen, die keine schützenswerten Interessen beinhalten. Auch hier
obsiegte letztlich aber der Status Quo, wie er erneut von einer Minderheit Pfister
gefordert wurde. Gerhard Pfister (cvp, ZG) warnte davor, damit einer Untergrabung des
Kommissionsgeheimnisses Vorschub zu leisten. 
Die Kommissionsprotokolle, die mit einem Antrag Rickli hätten veröffentlicht werden
können, bleiben auch in Zukunft geheim. Natalie Rickli (svp, ZH)  hatte in ihrem Antrag
geltend gemacht, dass durch Indiskretion immer wieder Informationen aus den
Kommissionssitzungen an die Öffentlichkeit gelangten. Es sei stossend, dass es sich
dabei jeweils nur um „einen Teil der Wahrheit” handle, wohingegen Protokolle den
ganzen Verlauf einer Sitzung aufzeigen könnten. 
Unbestritten waren im Block 2 die Zuständigkeitserklärung der Redaktionskommission
für die Berichtigung von Erlassen, die nicht der Schlussabstimmung unterstehen, das
Verbot eines Rückkommensantrags, der nicht in unmittelbarem Anschluss an die
Abstimmung gestellt wird und einige Präzisierungen zu Dringlichkeitsklausel,
Abstimmungsverfahren, Fristen bei Volksinitiativen und Anforderungen an die
Botschaften zu Erlassentwürfen. Darüber hinaus soll gesetzlich festgehalten werden,
dass Schlussabstimmungen in beiden Räten gleichzeitig stattfinden müssen. 
Kein Gehör fand die SPK mit ihrem Vorschlag, auf eine Schlussabstimmung bei
Volksinitiativen zu verzichten. Rechtlich bindend und als Stimmempfehlung sei –
entgegen der Usanz des Bundesrates beim Verfassen der Abstimmungsempfehlungen –
die Abstimmung über die Abstimmungsempfehlung zu betrachten; eine
Schlussabstimmung sei bei obligatorischem Eintreten und ohne Gesamtabstimmung
eigentlich nicht angebracht. Ein von der Ratsmehrheit unterstützter Antrag Schilliger,
der einen Antrag des Bundesrates aufnahm, erachtete diese Änderung als unnötig.
Zu reden gab auch der Vorschlag einer Kommissionsminderheit Rutz, die durchsetzen
wollte, dass Sitzungsgelder neu halbtägig ausbezahlt werden sollen. Die vor allem aus
Angehörigen der SVP-Fraktion bestehende Minderheit monierte, dass jemand ein
Taggeld von CHF 440 erhalte, wenn sie oder er lediglich für eine Stunde eine
parlamentarische Initiative in einer Kommission erläutern müsse, was
unverhältnismässig sei. Die Mehrheit des Nationalrates folgte allerdings der
Argumentation der Kommissionsmehrheit, dass diese Idee mit hohem bürokratischen
Aufwand verbunden sei. Das Anliegen zur Neuregelung der
Übernachtungsentschädigung wurde zwar in der Debatte um die Taggelder ebenfalls
angesprochen, diese parlamentarische Initiative wurde aber nicht in die Sammelvorlage
aufgenommen. 
Erfolgreich war die SPK mit ihrem Anliegen zu den Auslandreisen: Neu müssen
Ratsmitglieder Reisen ins Ausland in einem öffentlichen Register aufführen. Nicht offen
gelegt werden müssen dabei Reisen, die auf Einladung von Interessengruppen
durchgeführt werden – ein Antrag einer links-grünen Kommissionsminderheit hatte
hier keine Chance.
Zur Diskussion standen schliesslich zwei Änderungen der Sitzungszeiten. Sowohl die
Streichung des Freitags der letzten Sessionswoche, wie sie von einer
Kommissionsminderheit gefordert worden wäre, als auch der Beginn der Sitzungszeiten
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um 8.15 Uhr statt um 8.00 Uhr fanden bei der Mehrheit des Nationalrats kein Gehör. Die
grosse Kammer folgte dem Argument der Kommissionsmehrheit, dass der Freitag in
Anbetracht der dichten Sessionsprogramme nötig sei. Um die Effizienz zu steigern, soll
der letzte Sitzungstag allerdings nicht wie bisher bereits um 11.00 fertig sein, was von
der Minderheit insbesondere als ineffizient moniert worden war, sondern bis 13.00
dauern. Das Argument der besseren Zugverbindungen sowie der Umstand, dass auch
der Ständerat um 8.15 die Sitzungen beginne, verfingen hingegen nicht. Die Mehrheit
des Rates sträubte sich gegen die entsprechende viertelstündige Verschiebung der
Sitzung nach hinten. 

Block 3, mit dem der Zugang von Kommissionsprotokollen für Parlamentsmitglieder
hätte geregelt werden sollen, wurde in Anbetracht der ablehnenden Haltung des
Parlaments gegenüber einer grösseren Transparenz der Kommissionsarbeit zur
Überarbeitung an die SPK-NR zurückgewiesen, die Blöcke 1 und 2 wurden zur Beratung
an den Ständerat übergeben. 8

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Auf die zehn Sitze bewarben sich bei den Nationalratswahlen im Kanton Luzern
insgesamt 159 Kandidierende auf 21 Listen, was in beiden Kategorien eine neue
Höchstzahl darstellte. Die klassischen Jung- und Mutterparteien wurden beispielsweise
durch die Liste der Integralen Politik (IP) ergänzt, welche sich – auch in drei anderen
Kantonen antretend – „das Wohl aller Menschen und aller Lebewesen“ als
selbsternanntes politisches Ziel gesetzt hat. Der Frauenanteil auf den Listen lag mit
34% etwas höher als noch 2011 (31%).

In Sachen Listenverbindungen bahnte sich im Kanton Luzern Bemerkenswertes an. Zum
ersten Mal überhaupt schlossen sich die „Roten“ (CVP)  und die „Schwarzen“ (FDP)
zusammen. Die tiefgreifende, historische Rivalität zwischen Konservativen und
Liberalen geht im Innerschweizer Kanton bis auf den Sonderbundskrieg zurück.
Massgeblich mitgeholfen, diesen Graben zu überwinden, hat wohl die SVP, indem sie
insbesondere für die schwächelnde CVP eine Gefahr im Kampf um ihre Sitze darstellte.
Mit der Einbindung der EVP und der BDP wurde aus dem Zusammenschluss eine grosse
Mittekoalition. Abwesende im Bunde war die GLP, welche sich der linken
Listenverbindung mit SP und Grünen anschloss. Zu erklären ist dieser Schritt mir der
unheilvollen Ausgangslage für die ökologisch-liberale Mittepartei: Ihr einziger Sitz galt
im Vorfeld der Wahl nämlich als stark gefährdeter „Wackelsitz“. Laut GLP-
Kantonspräsidentin Laura Kopp war das arithmetisch begründete Zusammengehen „die
einzige Chance, unseren Sitz zu retten“. Für die SP und die Grünen, welche ihrerseits
kaum einen Sitzverlust zu befürchten hatten, bot sich damit eine kleine Möglichkeit,
den erwarteten Rechtsrutsch zu verhindern. Als chancenreichste Anwärterin auf den
Sitz von GLP-Nationalrat Roland Fischer galt nämlich die SVP. Diese musste sich
ihrerseits damit abfinden, einzig parteiintern auf Listenpartner setzen zu können.  
Zu Rücktritten kam es anlässlich der eidgenössischen Gesamterneuerungswahlen einzig
bei der CVP – hier verzichtete der ehemalige Nationalratspräsident Ruedi Lustenberger
auf eine fünfte Legislatur. Seinen Sitz erstmals bei einer Wahl verteidigen musste FDP-
Nationalrat Peter Schilliger, welcher 2012 für den verstorbenen Otto Ineichen
nachgerückt war. Eine Premiere konnte in Sachen Wahlsystem gefeiert werden, da der
Kanton vom Bund erstmals eine Bewilligung zur Einführung der elektronischen
Stimmabgabe für Auslandschweizer erhalten hatte.

Die klare Siegerin am Abstimmungssonntag war die SVP. Sie konnte ihren Wähleranteil
auf 28.2% steigern (+3.1 Prozentpunkte) und damit erstmals die CVP überflügeln. Diese
musste sich neu mit dem zweiten Rang und einem Verlust von 3.2 Prozentpunkten
zufrieden geben (neu: 23.9%). Während die FDP stagnierte (18.5%, -0.1 Prozentpunkte),
musste die GLP sich damit abfinden, dass die Prognosen eintrafen: Sie verlor ihren
einzigen Sitz von Roland Fischer und kam noch auf einen Wähleranteil  von 5.8% (-0.3
Prozentpunkte). Profiteurin war wie erwartet die SVP, welche mit Parteipräsident Franz
Grüter ihre vor vier Jahren verlorene Vertretung zurückgewinnen konnte. Die Grünen
konnten ihren Abwärtstrend auch im Kanton Luzern nicht aufhalten und verloren weiter
an Wählergunst (neu: 7.1%, -1.2 Prozentpunkte). Auf den ersten Blick erfolgreicher war
ihre Listenpartnerin – die SP – welche auf 13.6% zulegen konnten (+2.1 Prozentpunkte).
In der Nachwahlanalyse wurde ersichtlich, dass die Sozialdemokraten nur äusserst
knapp einen Sitzgewinn verpassten. Dank der breiten Mittekoalition konnte die CVP

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ
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aber einen Sitzverlust an die Linke verhindern. Neben Franz Grüter schaffte auch die
CVP-Kandidatin Andrea Gmür die Neuwahl. Innerkantonal ist das Entlebuch erstmals
seit 40 Jahren nicht mehr in der Luzerner Delegation vertreten. Diese setzt sich neu
parteipolitisch wie folgt zusammen: 3 SVP, 3 CVP, 2 FDP, 1 SP und 1 GPS. Die
Stimmbeteiligung verblieb gegenüber 2011 bei 50.9%, während der Frauenanteil auf
40% stieg (+10 Prozentpunkte). 9

Bei den Nationalratswahlen 2019 im Kanton Luzern waren neu nur noch neun Sitze zu
vergeben. Aufgrund seines geringeren Bevölkerungswachstums verlor der Kanton im
Vergleich zur vergangenen Legislatur einen Sitz. Trotzdem bewarben sich 252
Kandidaten auf 33 Listen für einen der verbliebenen Sitze, beides Rekordwerte. Die
CVP (8) und die SVP (7) traten mit besonders vielen Listen an. Der Frauenanteil unter
den Kandidierenden betrug 42.9 Prozent. 

Bei den eidgenössischen Wahlen 2015 war die SVP als klare Siegerin hervorgegangen. Sie
hatte ihren Wähleranteil gesteigert, die CVP überholt und ihren dritten Sitz
zurückerobert. Auch die CVP hatte drei Sitze geholt, die FDP zwei, die SP und die
Grünen je einen. 
Aufgrund des verlorenen Mandates vor den Wahlen 2019 beschränkten sich die meisten
Parteien auf das Verteidigen ihrer Sitze. Für Spannung sorgte der Umstand, dass alle
Bisherigen erneut kandidierten. Es war deshalb schon vor dem Abstimmungssonntag
klar, dass mindestens jemand aus der aktuellen Luzerner Nationalratsdelegation für die
kommende Legislatur nicht mehr in der Grossen Kammer sitzen würde. Aufgrund ihrer
Verluste bei den kantonalen Wahlen im März 2019 besonders gefährdet schienen die
SVP und die CVP. Die SVP hätte sich eine Listenverbindung mit der CVP oder der FDP
«vorstellen können». Doch eine derartige Verbindung kam nicht zustande. So musste
die SVP auf die Bekanntheit ihrer drei bisherigen Nationalräte, Yvette Estermann, Felix
Müri und Franz Grüter (gleichzeitig Ständeratskandidat) setzen – und auf die
Unterstützung ihrer sechs Unterlisten. Statt mit der SVP gingen die ehemaligen
Erzrivalen CVP und FDP zum zweiten Mal nach 2015 gemeinsam eine Listenverbindung
ein und spannten auch vielerorts im Wahlkampf zusammen. Dieses Bündnis wurde
jedoch arg strapaziert, als die CVP in einer umstrittenen CVP-Online Kampagne auch
verschiedene Luzerner FDP-Kandidaten kritisierte. Nachdem sich die kantonale FDP bei
der CVP beschwerte, wurden alle Einträge über die Luzerner FDP-Kandidaten entfernt.
Die betroffenen Kandidaten sahen von einer Klage ab und die Parteien nahmen den
gemeinsamen Wahlkampf wieder auf. Die GLP setzte sich die Rückgewinnung des 2015
an die SVP verlorenen Sitzes von Roland Fischer zum Ziel. Dafür ging sie wie schon vor
vier Jahren eine im nationalen Vergleich eher ungewöhnliche Listenverbindung mit den
Grünen und der SP ein. Die SP, rund um den kantonalen Parteipräsident David Roth,
hegte derweil leise Ambitionen auf einen zweiten Sitz. Die BDP trat dieses Jahr in
Luzern nicht zu den Nationalratswahlen an. Die Partei begründete den Verzicht mit den
geringen Chancen auf einen Sitzgewinn und ihren Fokus auf die Kommunalwahlen im
März 2020. 

Am Wahlsonntag verbuchte die CVP einen unerwarteten Erfolg. Dank einer leichten
Zunahme ihres Wähleranteils (+1.6 Prozentpunkte auf 25.5%) überholte sie die SVP und
wurde neu wieder stärkste Kraft im Kanton. Entgegen der Prognosen konnte sie damit
alle ihre drei Sitze halten. Gewählt wurden Ida Glanzmann-Hunkeler, Andrea Gmür und
Leo Müller. Aufgrund der erfolgreichen Ständeratskandidatur von Andrea Gmür,
verzichtete diese auf ihr Nationalratsmandat und Priska Wismer-Felder rutschte für sie
nach. Einen etwas weniger überraschenden Erfolg feierten die Mitte-Links-Parteien.
Ihre Listenverbindung gewann einen dritten Sitz, welchen die GLP für sich
beanspruchen konnte. Damit zog Roland Fischer zum zweiten Mal nach 2011 in den
Nationalrat ein. Die beiden Bisherigen Michael Töngi (Grüne) und Prisca Birrer-Heimo
(sp) wurden beide wiedergewählt. Das grösste Wähleranteilwachstum verzeichneten die
Grünen, die mit neu 12.2 Prozent (+5.1 Prozentpunkte) nur noch knapp hinter der SP
lagen (13.5%). Grosse Enttäuschung verbreitete sich hingegen bei der FDP, denn die
Listenpartnerin der CVP verlor überraschend ihren zweiten Sitz. Während Albert Vitali
den erneuten Einzug in den Nationalrat schaffte, musste Peter Schilliger seine Abwahl
verdauen. Auch die SVP verlor, neben ihrer Vorherrschaft im Kanton (-3.8
Prozentpunkte auf 24.7%), einen Sitz. Bei ihr traf es Felix Müri, während Franz Grüter –
mit dem besten Ergebnis aller Kandidierenden – und Yvette Estermann die Wiederwahl
schafften. Die Zusammensetzung der Luzerner Nationalratsdelegation lautete somit
neu: 3 CVP, 2 SVP, 1 FDP, 1 SP, 1 GPS und 1 GLP. Die Stimmbeteiligung fiel zwar im
Vergleich zu 2015 (-2.5 Prozentpunkte), lag mit 48.4 Prozent aber dennoch über dem
nationalen Durchschnitt. 10
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Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Le postulat Schilliger (plr, LU) déposé le 19 juin et signé par 17 cosignataires demande au
Conseil fédéral de proposer des mesures afin qu'il n'y ait pas de "Swiss Finish" lors de
la reprise du droit communautaire par la Suisse. Il s'agit donc d'éviter un renforcement
et un alourdissement inutiles du droit de l'UE lors de sa transposition en droit suisse et
que celle-ci ne soit pas faite de manière hâtive. Ce postulat est similaire au postulat "Ni
"Swiss Finish" ni précipitation" du conseiller aux Etats Fournier (pdc, VS) que le Conseil
des Etats a adopté lors de la session d'automne. Le 3 septembre, le Conseil fédéral a
proposé d'adopter ce postulat, ce que le Conseil national a fait le 26 septembre sans
discussion. 11

POSTULAT
DATUM: 26.09.2014
CAROLINE HULLIGER

Aussenwirtschaftspolitik

Im Juni 2019 machte das EDA per Medienmitteilung öffentlich, dass es Pilatus ab sofort
sämtliche Dienstleistungen in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten
(VAE) verbiete. Es stützte sich dabei auf das Bundesgesetz über die im Ausland
erbrachten Sicherheitsdienstleistungen (BPS), gegen welches die Pilatus Flugzeugwerke
AG in zwei Fällen verstossen habe. Unter anderem hatte Pilatus in Saudi-Arabien und
den Vereinigten Arabischen Emiraten insgesamt 80 PC-21 und dazugehörige
Unterstützungsdienstleistungen, wie beispielsweise Ersatzteilmanagement, technischen
Support, Problembehebung am Flugzeugtyp PC-21 und an Simulatoren, verkauft.
Problematisch war dies, da sowohl die VAE wie auch Saudi-Arabien gemäss der Zeitung
La Liberté der sogenannten Jemenallianz angehörten und aktiv in den Jemen-Krieg
eingegriffen hatten. Das EDA schrieb in seiner Medienmitteilung, dass die Direktion
nach ausführlicher Überprüfung des Falls zum Schluss gekommen sei, dass die
Tätigkeiten von Pilatus in besagten Ländern nicht mit den aussenpolitischen Zielen des
Bundes vereinbar seien, da derartige Dienstleistungen als «logistische Unterstützung
von Streitkräften» gälten. Somit verstiess Pilatus gegen Artikel 1 Buchstabe b des BPS,
wonach das Gesetz dazu beitragen solle «die aussenpolitischen Ziele der Schweiz zu
verwirklichen». 
Darüber hinaus fielen derartige Dienstleistungen laut BPS unter eine Meldepflicht beim
EDA, gegen welche Pilatus möglicherweise ebenfalls verstossen habe, war der
Medienmitteilung zudem zu vernehmen. Aus diesem Grund habe die Politische
Direktion des EDA eine Anzeige bei der Bundesanwaltschaft eingereicht. Laut Basler
Zeitung sehe Pilatus die Dienstleistungen jedoch von den durch das Seco autorisierten
Exportbewilligungen gedeckt und sei mit den entsprechenden Anschuldigungen des
EDA nicht einverstanden. Pilatus blieb somit bis Mitte September 2019 Zeit, um sich
geschäftlich aus den beiden Staaten zurückzuziehen. Nicht betroffen davon seien laut
Medienmitteilung ähnliche Dienstleistungen, die Pilatus zugunsten von Katar und
Jordanien ausgeführt habe. 
Im September desselben Jahres errang Pilatus zumindest einen Teilerfolg, als das
Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde, welche das Unternehmen kurz nach
Bekanntwerden gegen das Tätigkeitsverbot erlassen hatte, guthiess. Dadurch traten die
Anordnungen des EDA bis auf Weiteres nicht in Kraft und Pilatus durfte weiterhin in
den beiden Staaten operativ tätig sein. Die Basler Zeitung bezeichnete den Zeitgewinn
für Pilatus als «entscheidend, um auf dem politischen Parkett gegen das EDA
vorzugehen». So habe das Unternehmen die Möglichkeit, bis zum endgültigen Entscheid
eine kulantere Auslegung des BPS durch das Parlament zu erreichen, wurden doch die
entsprechenden Motionen Wicki (fdp, NW; Mo.19.3991) und jene der SPK-SR (Mo.
19.4376) sowie das Postulat Schilliger (fdp, LU; Po.19.4297) in der Wintersession 2019
angenommen. 12

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.06.2019
AMANDO AMMANN

Aufgrund der umstrittenen Auslegung des BPS im Fall der Pilatus Flugzeugwerke AG
forderte Nationalrat Peter Schilliger (fdp, LU) im September 2019 mittels Postulat mehr
Rechtssicherheit für die Exportwirtschaft. Der Bundesrat solle prüfen, wie die
Situation bezüglich der abweichenden Auslegung des Gesetzes innerhalb der
Verwaltung korrigiert werden könne. Laut Schilliger fasse die Verwaltung das Gesetz
anders auf, als es das Parlament bei dessen Verabschiedung beabsichtigt hatte. Zudem
ergäben sich Widersprüche im Zusammenhang mit dem Güterkontrollgesetz, gemäss
welchem gewisse Servicedienstleistungen direkt mit Exporten bewilligt werden. 
Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats, da sich seit Februar 2019 bereits

POSTULAT
DATUM: 20.11.2019
AMANDO AMMANN
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eine interdepartementale Arbeitsgruppe mit der Frage beschäftigte, ob beim Vollzug
des BPS oder beim BPS selbst Anpassungen nötig seien. Der Nationalrat nahm das
Postulat in der Wintersession desselben Jahres einstimmig an. 13

Die SIK-NR verlangte vom Bundesrat durch die Motion «Unternehmen brauchen
Rechtssicherheit. Die Schweiz braucht Sicherheit», dass dieser der Verwaltung die
über das Söldnerwesen hinausgehende Interpretation des BPS verbieten solle. Der Stein
des Anstosses stellte dabei eine durch das EDA vorgenommene Anzeige der Pilatus
Flugzeugwerke AG bei der Bundesanwaltschaft dar. Laut EDA, habe die Pilatus AG durch
ihre Tätigkeit in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gegen das BPS
verstossen, da ausländische Kriegsparteien beliefert und logistisch unterstützt wurden.
Die Motion forderte nun, dass die Erbringung von Dienstleistungen an exportierten
Gütern zumindest so lang erlaubt sein solle, bis im umstrittenen Pilatus-Fall ein
Entscheid getroffen oder eine Anpassung des BPS beraten wurde. Die Kommission
kritisierte vor allem, dass das EDA sämtliche Sicherheitsdienstleistungen von Schweizer
Firmen im Ausland prüfe und bewillige, selbst wenn diese ein Bestandteil des
eigentlichen Produkts seien und das SECO deren Export unter dem Güterkontrollgesetz
bereits genehmigt habe. Am Beispiel der Pilatus AG zeige sich zudem, dass das EDA
keine Unterscheidung zwischen dem Kriegsmaterialgesetz und dem Güterkontrollgesetz
mache und Schweizer Firmen dadurch an Wettbewerbsfähigkeit und Kredibilität
einbüssen würden. 
Der Bundesrat bestätigte Handlungsbedarf hinsichtlich dieser
Gesetzesüberschneidungen, verwies jedoch auf die seit Februar 2019 bestehende
interdepartementelle Arbeitsgruppe (IDAG), welche sich dem Problem widme. Deren
Arbeit solle als Grundlage für zukünftige Entscheide dienen, zudem habe er bereits das
Postulat Schilliger (fdp, LU; Po. 19.4297) zur Annahme empfohlen, erklärte der
Bundesrat. Aus diesen Gründen beantragte er die Ablehnung der Motion. 
In der Wintersession 2019 befasste sich der Nationalrat mit der Motion, wobei die
Sprecherin der Sicherheitskommission, Nationalrätin Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU),
die Kritik am EDA wiederholte, wonach dieses das BPS anders auslege, als es das
Parlament 2013 vorgesehen habe. Für die SIK-NR seien die Arbeit der IDAG und das
Postulat Schilliger nicht weitreichend genug, da diese keine Gesetzesänderung mit sich
brächten. Daher beantragte die Kommissionsmehrheit die Annahme der Motion. Eine
Komissionsminderheit Seiler Graf (sp, ZH) empfahl die Motion zur Ablehnung, da das
Parlament andernfalls in das laufende Pilatus-Gerichtsverfahren eingreifen würde und
dies die Gewaltenteilung gefährde. Abschliessend äusserte sich auch der zuständige
Bundesrat Ignazio Cassis zur BPS-Pilatus-Thematik und betonte, dass das BPS sich nicht
ausschliesslich auf das Söldnertum beziehe, sondern explizit private
Sicherheitsdienstleistungen in den Geltungsbereich des Gesetzes aufgenommen
worden seien. Er forderte die Ablehnung der Kommissionsmotion, denn die
Nichtanwendung eines Gesetzes aufgrund einer Motion und die Umgehung der üblichen
gesetzgeberischen Verfahren sei «aus rechtsstaatlichen Gründen keine Option». Der
Nationalrat nahm die Motion dennoch mit 106 zu 87 Stimmen an. 14

MOTION
DATUM: 03.12.2019
AMANDO AMMANN

Der Bundesrat publizierte im Februar 2020 in Erfüllung des Postulats Schilliger (fdp, LU)
den Bericht zur Überprüfung des Bundesgesetzes über die im Ausland erbrachten
privaten Sicherheitsdienstleistungen. Auslöser für den Bericht waren
Kohärenzprobleme mit dem Güterkontrollgesetz, die sich durch Schnittstellen der
beiden Gesetze bezüglich der Beurteilung von Dienstleistungen ergaben. Die
interdepartementale Arbeitsgruppe (IDAG), welche den Bericht verfasst hatte, kam
darin zum Schluss, dass es zu Überschneidungen der Gesetze im Fall von
Unterstützungsleistungen mit Wissensübertragung käme. Als mögliche
Lösungsvorschläge biete sich die Abgrenzung des sachlichen Geltungsbereichs an.
Damit würde der Begriff «Dienstleistung» enger gefasst, sodass die Zahl der Fälle, auf
die beide Gesetze Anwendung finden, reduziert werden könne. Eine Änderung des BPS
wäre nicht zielführend, weil ein derart langfristiger Prozess neue Risiken hinsichtlich
der Rechtsgleichheit und der Kontrolle privater Sicherheitsdienstleistungen mit sich
brächte. Der Bundesrat stimmte der Problemanalyse der IDAG zu und beauftragte das
EDA und WBF damit, die sofortige Harmonisierung auf dem Auslegungsweg
fortzuführen. Die Verordnungen zum BPS sollen zudem revidiert werden, damit gewisse
Begriffsdefinitionen präzisiert werden und ein Konsultationsmechanismus eingefügt
werden kann. Die getroffenen Massnahmen sollen nach einer Frist von drei Jahren
überprüft werden. Der Bundesrat hielt trotz der anderslautenden Empfehlung der
Arbeitsgruppe fest, dass der Geltungsbereich des BPS offensichtlich zu weit gefasst sei

BERICHT
DATUM: 12.02.2020
AMANDO AMMANN

01.01.65 - 19.04.24 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



und eine Gesetzesrevision geprüft werden müsse. Das zeigten auch die diversen
angenommenen parlamentarischen Vorstösse wie die Motion Wicki (fdp, NW; Mo.
19.3991), jene der SPK-NR (Mo. 19.3969) und der SPK-SR (Mo. 19.4376). 15

In der Sommersession 2020 behandelte der Ständerat die Motion der SiK-NR mit dem
Titel «Unternehmen brauchen Rechtssicherheit. Die Schweiz braucht Sicherheit»,
welche vom Nationalrat angenommen worden war. Josef Dittli (fdp, UR), der Sprecher
der SIK-SR, verwies auf die paradoxe Rechtslage unter dem jetzigen «Söldnergesetz»,
wonach das SECO die Ausfuhr des Trainingsflugzeugs PC-21 in Staaten wie Saudi-
Arabien zwar bewillige, das EDA in der Folge aber den technischen Support vor Ort
untersage. Die Kommission zeigte sich grundsätzlich mit den ergriffenen Massnahmen
des Bundesrats zufrieden. Einerseits habe er das EDA und das WBF aufgefordert eine
Harmonisierung der Auslegung und des Geltungsbereichs vorzunehmen. Andererseits
beabsichtige er die Verordnung über die im Ausland erbrachten privaten
Sicherheitsdienstleistungen bis im August 2020 anzupassen und bis Jahresende einen
Vorschlag zur Änderung des BPS vorzulegen. Die Kommission sei gemäss Dittli zudem
der Ansicht, dass das Parlament nicht für den Vollzug oder die Interpretation eines
Gesetzes zuständig sei und die Motion daher die Rechtsstaatlichkeit in Frage stelle.
Angesichts der bereits angenommenen Motion der SIK-SR (Mo.19.4376) und der Motion
Wicki (fdp, NW; Mo.19.3991), welche die Lösung der dargelegten Probleme forderten,
empfahl die Kommission die Ablehnung der vorliegenden Motion der
Schwesterkommission. Bundesrat Cassis betonte, dass der Bundesrat im
Zusammenhang mit dem Bericht in Erfüllung des Postulats Schilliger (fdp, LU;
Po.19.4297) drei Aufträge formuliert habe und damit die wichtigsten Schritte zur
Umsetzung der beiden angenommenen Motionen eingeleitet worden seien. Der
Ständerat lehnte die Motion der SIK-NR in der Folge stillschweigend ab. 16

MOTION
DATUM: 11.06.2020
AMANDO AMMANN

Mit der im Februar 2020 erfolgten Veröffentlichung des entsprechenden Berichts
erachtete der Bundesrat das Anliegen des Postulats Schilliger (fdp, LU) zur
Rechtssicherheit für die Exportwirtschaft als erfüllt und beantragte dessen
Abschreibung. In der Sommersession 2021 kam der Nationalrat dieser Aufforderung
nach und schrieb das Postulat ab. 17

BERICHT
DATUM: 10.06.2021
AMANDO AMMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

In der Wintersession 2015 nahm der Nationalrat diskussionslos ein Postulat Schilliger
(fdp, LU) an, das den Bundesrat beauftragte, zu untersuchen, in welcher Weise
staatsnahe Unternehmen privatwirtschaftliche Akteure konkurrenzieren und mit
welchen Folgen dies verbunden ist. Der Bundesrat sprach sich für die Annahme des
Vorstosses aus, wies gleichzeitig aber darauf hin, dass er die Wettbewerbssituation
zwischen staatsnahen und privaten Unternehmen nur einzelfallweise werde prüfen
können. 18

POSTULAT
DATUM: 18.12.2015
DAVID ZUMBACH

Nachdem der Bundesrat im Dezember 2017 einen Bericht zur Frage von
Wettbewerbsverzerrungen durch staatliche Unternehmen in Erfüllung der beiden
angenommen Postulate der FDP-Fraktion (Po. 12.4172) und von Peter Schilliger (fdp, LU;
Po. 15.3880) präsentiert hatte, schrieb der Nationalrat das Postulat der FDP-Fraktion im
Juni 2018 stillschweigend ab. 19

BERICHT
DATUM: 05.06.2018
MARCO ACKERMANN

Alors que la Confédération, les cantons et les communes sont actifs dans la vie
économique par l'intermédiaire d'une participation dans les entreprises, Peter
Schilliger (plr, LU) estime que ces entreprises reliées aux institutions publiques, par
l'intermédiaire d'une participation financière ou après une privatisation, tirent des
avantages compétitifs de leur situation. Grâce, notamment, à des situations de
monopoles ou des subventionnements croisées, ces entreprises faussent la
concurrence sur le marché libre. Par conséquent, le parlementaire lucernois a déposé
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une initiative parlementaire qui vise une modification de la loi sur le marché intérieur
(LMI). Un nouvel alinéa 8 à l'article 2 préciserait que les entreprises publiques, de
même que les entreprises privées à qui sont octroyées des concessions publiques,
doivent être soumises à des conditions de concurrence similaire que les entreprises
privées. Selon l'initiative, la commission de la concurrence (COMCO) serait chargée du
contrôle, et les cantons et communes devraient publier annuellement leur stratégie du
propriétaire afin de renforcer la transparence. 
La commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) a donné
suite à l'initiative par 15 voix contre 10. Bien que la commission estime que la
proposition de Peter Schilliger (plr, LU) ne soit pas optimale, elle souligne l'importance
d'intervenir afin de garantir une concurrence équitable au sein du marché économique
helvétique. Cette initiative a été débattue en parallèle de l'initiative parlementaire
17.517 du sénateur Fournier (vs, PDC), de la motion 19.3236 du sénateur Rieder (pdc, VS)
et de la motion 19.3238 du parlementaire Caroni (plr, AR). 20

La Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-CE) n'a pas
donné suite à l'initiative parlementaire Schilliger (plr, LU). Cette initiative visait une
modification de la loi sur le marché intérieur (LMI) afin de garantir des conditions de
concurrence similaire entre les entreprises privées et les entreprises dans lesquelles
la Confédération, les cantons ou les communes possèdent une part financière. La
CER-CE a repris l'argument de la souveraineté des cantons et des communes, brandi
par le Conseil des Etats qui avait rejeté une initiative parlementaire Fournier 17.517
similaire. L'initiative parlementaire a été rejetée par 10 voix contre 2 et 1 abstention. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.01.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Etant donné que la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
(CER-CN) a maintenu sa décision de donner suite à l'initiative parlementaire Schilliger
(plr, LU) par 12 voix contre 8 et 4 abstentions, le Conseil national s'est penché sur cette
initiative qui vise des conditions de concurrence similaires entre les entreprises privées
et les entreprises dans lesquelles la Confédération, les cantons ou les communes
possèdent une part financière. Le camp rose-vert s'est opposé en vain. Il a argué que
l'initiative ne définissait pas clairement les acteurs concernés, qu'elle entraînerait une
surcharge administrative et qu'elle portait atteinte à la souveraineté des cantons. Ces
arguments avaient déjà été relevé par la Commission de l'économie et des redevances
du Conseil des Etats (CER-CE) lors de sa décision de ne pas donner suite à l'initiative en
janvier 2020. A l'opposé, le camp bourgeois a plaidé pour un marché de concurrence
libre. Il a cité comme exemple de dérèglement d'un marché de concurrence l'utilisation
de données acquises dans le secteur qui bénéficie d'un monopole, mais utilisé dans le
domaine privé, ou encore les subventionnements croisés. Si l'initiative parlementaire
est adoptée, les entreprises publiques et les entreprises privées à qui sont octroyées
des concessions publiques devront remettre des rapports annuels à la Comco qui
vérifiera le respect des normes de concurrence. Lors du vote, le Conseil national a
adopté l'initiative parlementaire par 116 voix contre 65 et 3 abstentions. Les 25 voix du
PLR (1 voix dissidente) ont pu compter sur le soutien de 51 voix de l'UDC, de 15 voix des
Vert'libéraux, de 24 voix du Groupe du Centre (3 voix dissidentes) et même d'une voix
des Verts pour donner suite à l'initiative parlementaire Schilliger. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.09.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Gesellschaftsrecht

Hans Wicki (plr, NW) a demandé une modification de la loi fédérale sur les prestations
de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP). Il estime que l'administration
interprète la LPSP de manière rigide, extrême et incohérente par rapport à son objectif
initial. Il cite notamment le cas de la société Pilatus SA qui ne peut plus fournir des
prestations d'entretiens et de formations à l'étranger. 
Si le Conseil fédéral reconnaît la problématique, il propose comme alternative à la
motion Wicki, l'adoption du postulat Schilliger 19.4297. Le Conseil des Etats a adopté la
motion par 28 voix contre 12 et aucune abstention. La motion a été adoptée
parallèlement à la motion 19.4376. 23
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Wirtschaftsordnung

Le sénateur Noser (fdp/plr, ZH) a demandé un rapport sur les risques de distorsion de
concurrence engendrés par les aides d'Etat. L'objectif est de renforcer la transparence
et d'étudier les corrélations potentielles entre les aides d'Etat et les distorsions de
marché. L'auteur du postulat base son argumentation sur l'article 94 de la Constitution.
Cet article, appelé aussi principe de l'ordre économique, interdit les atteintes à la
concurrence afin d'assurer la liberté économique. Selon l'auteur du postulat, certaines
aides d'Etat ne respecteraient pas cet article constitutionnel. De plus, Ruedi Noser
(fdp/plr, ZH) estime qu'un tel rapport se positionnerait comme un complément
adéquat au postulat Schilliger (fdp/plr, LU). Pour appuyer sa requête, l'auteur cite
plusieurs exemples comme l'interdiction de cabotage sur les bus de longue distance qui
protège les CFF, l'interdiction pour les camions de circuler la nuit sauf exception pour
la Poste suisse ou encore la redevance radio et télévision reversée à la SSR. De son côté,
le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat. En effet, il rappelle qu'aucune
définition de la notion d'aide d'Etat n'existe à l'heure actuelle ce qui complique
fortement la tâche du rapport demandé et que plusieurs objets parlementaires sur des
pratiques ponctuelles ont déjà été déposés et qu'il est donc plus judicieux de se
concentrer sur ces objets. Le Conseil des Etats a rejeté le postulat par 31 voix contre
10. 24

POSTULAT
DATUM: 06.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

La loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) est
entrée en vigueur en septembre 2015. Depuis, la Commission de la politique de sécurité
du Conseil des Etats (CPS-CE) estime qu'une interprétation trop stricte renforce le
risque de délocalisation d'entreprises helvétiques et affecte potentiellement la sécurité
de la Suisse. Elle a donc déposé une motion qui demande une modification de la LPSP
pour éviter l'exode des entreprises importantes pour la sécurité du pays. 
Le Conseil fédéral a proposé au Conseil des Etats de rejeter la motion. S'il admet la
problématique, il préconise une adoption de la motion Schilliger (plr, LU) (19.4297) et
l'attente du rapport d'un groupe de travail interdépartemental en charge de la
question. 
La motion a été adopté par le Conseil des Etats par 28 voix contre 12, en parallèle à la
motion Wicki (plr, NW) (19.3991). 25

MOTION
DATUM: 10.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Im September 2021 hiess der Nationalrat als Erstrat mit 95 zu 86 Stimmen bei 3
Enthaltungen eine Motion der FDP-Fraktion zur Klärung der Verantwortlichkeiten in
der Führung bundesnaher Betriebe  gut. Die Fraktion verlangte, dass der Bundesrat
erstens das Vorgehen bei der Wahl des Verwaltungsrats festlegt, zweitens
verschiedenste Zuständigkeiten bei Aufgaben wie jene für die Definition der
Unternehmensziele und der Eignerstrategie beschliesst und drittens rechtliche
Grundlagen zum Umgang mit Interessenskonflikten definiert. Die Fraktion berief sich
bei der Forderung auf Empfehlungen der OECD aus dem Jahr 2015 betreffend die
sogenannte Good-Governance staatsnaher Betriebe, welche der Bundesrat mit der
Gesetzesanpassung weitestgehend umsetzen soll. Wie Peter Schilliger (fdp, LU) im Rat
ausführte, nehme der Bund bei der Führung bundesnaher Betriebe mehrfache Rollen
als Eigner, Auftraggeber, Regulator und gegenüber der Bevölkerung als Treuhänder
wahr, weshalb Interessenskonflikte aufträten, die ein transparentes Management
verlangten. Als Beispiel fügte die FDP-Fraktion die Wahl von Ex-SP-Präsident und Ex-
Ständerat Christian Levrat (sp, FR) zum Verwaltungsratspräsident der Post AG durch SP-
Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Frühjahr 2021 an, wo ein Interessenskonflikt im
Raum gestanden habe. 
Finanzminister Ueli Maurer vertrat im Rat die Meinung des Bundesrates, wonach kein
zusätzliches, spezielles Gesetz nötig sei, da die Vielfalt bei den bundesnahen Betrieben
gross sei. Folglich sei es zielführender, die Oberaufsichtsfunktion des Parlaments in
den zuständigen Subkommissionen der GPK spezifisch zu verbessern. Maurer verwies
zudem auf den von Expertinnen und Experten erstellten Corporate Governance Bericht
von 2019 sowie auf den Bericht zum Postulat Abate (fdp, TI), welcher dem Bund in der
Oberaufsicht gute Noten erteilt hatte und in dem keine grösseren Massnahmen als
erforderlich erachtet worden waren. Betreffend den Vorwurf des Interessenskonflikts
im Fall Levrat erklärte Maurer, dass der höchste Posten bei der Post AG viel politisches
Fingerspitzengefühl verlange, weshalb der SP-Magistrat als gut geeignet erachtet
worden sei. Während die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP und der Grünen
zusammen mit einer Mehrheit der Mitte-Fraktion dem Bundesrat folgten, setzten sich
die Fraktionen der FDP, der GLP und der SVP knapp durch und sorgten für Annahme
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der Motion. 26

Landwirtschaft

Lebensmittel

Fabio Regazzi (centre, TI) veut mettre fin à «l'euthanasie» des distilleries domestiques.
Il fait, en effet, le constat que les privés ne peuvent plus distiller leur alcool de fruit
depuis la modification de la loi sur l'alcool (LAlc) de 2015. Seules les distilleries
professionnelles ainsi que les agriculteurs et agricultrices professionnelles peuvent
obtenir une concession à cet effet. Pour l'élu tessinois, cette décision met à mal une
tradition plusieurs fois centenaire de la production d'eau-de-vie, qui représente une
partie du patrimoine de certaines régions de Suisse et particulièrement du Tessin avec
sa grappa. Le Conseil fédéral, représenté par Karin Keller-Sutter, estime que ce
changement législatif n'entrave pas cette tradition, les petits producteurs pouvant se
rendre dans des distilleries reconnues ou adhérer à des coopératives spécialisées. Le
Conseil national n'est pas de cet avis, acceptant la motion par 90 voix contre 78 et 25
abstentions. Lorsqu'on se penche sur la répartition des voix, on remarque un soutien
transpartisan, mélangeant des élu.e.s de tous les partis, à l'exception des Vert'libéraux.
Il ne s'est toutefois trouvé qu'une seule personne du côté du Parti socialiste (Bruno
Storni (TI)) et du PLR (Peter Schilliger (LU)) pour soutenir le texte. Les abstentions sont
principalement venues du camp rose-vert. 27

MOTION
DATUM: 02.05.2023
KAREL ZIEHLI

Öffentliche Finanzen

Finanz- und Ausgabenordnung

In der Wintersession 2020 behandelte der Nationalrat als Erstrat das Bundesgesetz
über administrative Erleichterungen und die Entlastung des Bundeshaushalts. Jean-
Paul Gschwind (cvp, JU) und Peter Schilliger (fdp, LU) erläuterten die Vorlage und
betonten, dass diese den Bundeshaushalt zwar insgesamt entlasten werde, es jedoch
unklar sei, wie stark – zudem falle die Entlastung vermutlich geringer aus, als viele
gehofft hätten, erklärte Gschwind. Das Ziel seien denn auch nicht signifikante
Einsparungen, sondern die Steigerung der Personaleffizienz um 2 Prozent pro Jahr. In
der Folge zeigten sich die meisten Fraktionssprecherinnen und -sprecher in der Tat
nicht begeistert vom Ausmass der Einsparungen, zeigten jedoch Verständnis für die
Problematik und sagten der vorliegenden Revision ihre Unterstützung zu. 
Die FK-NR hatte sich zuvor entschieden, die Einführung von Pauschalen bei der
Berechnung der Kostenbeteiligung für die Post- und Fernmeldeüberwachung (ÜPF), der
aber eben auch eine gesetzliche Grundlage für die Analyse der Überwachungsdaten im
ÜPF-Verarbeitungssystem hinzugefügt worden war, in ein separates zweites Teilprojekt
zu verschieben; dieses zweite Teilprojekt sollte wegen der Analyse der
Überwachungsdaten zudem an die RK-NR zur Vorberatung zurückgewiesen werden. Die
Aufteilung hiessen die Sprechenden gut, zumal die Massnahme selbst insbesondere auf
der linken Ratsseite auf Kritik stiess: Eine solche Änderung wäre «definitiv nicht einfach
ein administrativer Akt», kritisierte etwa Felix Wettstein (gp, SO) und Céline Widmer (sp,
ZH) ergänzte, dass nicht gleichzeitig mit den übrigen eher technischen Massnahmen
auch die Rechtsgrundlage für eine Analyse der ÜPF-Daten bezüglich
Personennetzwerken sowie Kommunikations- und Bewegungsgewohnheiten von
überwachten Personen geschaffen werden könne. Stillschweigend nahm der Rat den
Rückweisungsantrag für das zweite Teilprojekt an. 
Zum ersten Teilprojekt lagen zwei Minderheitsanträge Wettstein bezüglich des
Eisenbahngesetzes und des Bahninfrastrukturfondsgesetzes vor, die darauf abzielten,
das heutige Investitionsniveau im Bereich des öffentlichen Verkehrs zu halten; durch
eine Umstellung des Berechnungsmasses vom Bahnbau-Teuerungsindex auf den LIK
würde das Investitionsniveau um CHF 20 bis 30 Mio. reduziert, argumentierte
Wettstein. Der Nationalrat sprach sich mit 157 zu 29 Stimmen und mit 156 zu 29
Stimmen gegen die Minderheitsanträge aus, diese fanden lediglich bei der geschlossen
stimmenden Grünen-Fraktion und bei je einem Mitglied der FDP.Liberalen- und der
Mitte-Fraktion Anklang. Alle übrigen Massnahmen hiess der Nationalrat stillschweigend
gut und nahm den Entwurf in der Gesamtabstimmung einstimmig an. 28
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Voranschlag

Einen Tag nach dem Ständerat machte sich auch der Nationalrat an die Beratung des
Voranschlags der Eidgenossenschaft 2022 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan
2023-2025. Sarah Wyss (sp, BS) und Daniel Brélaz (gp, VD) präsentierten dem Rat das
Budget aus Sicht der Mehrheit der FK-NR: Der Bundesrat habe ordentliche Ausgaben in
der Höhe von 77.7 Mrd. und ausserordentliche Ausgaben von CHF 3.0 Mrd. vorgesehen.
Bei ordentlichen Einnahmen von CHF 77.1 Mrd. und ausserordentlichen Einnahmen von
CHF 1.5 Mrd. bleibe damit aufgrund der Schuldenbremse ein struktureller Überschuss
und somit ein Handlungsspielraum von CHF 44 Mio. Die Kommissionsmehrheit plane
«kleinere Adjustierungen» mit Mehrausgaben von CHF 273 Mio. Bei 12
Mehrheitsanträgen zur Schaffung von Differenzen zum Ständerat lagen der grossen
Kammer in der Folge auch etwa 40 Minderheitsanträge vor, grösstenteils von der SVP-
oder der SP- und der Grünen-Fraktion. Differenzen zum Erstrat schuf der Nationalrat
dabei jedoch nur wenige, zeigte sich dabei aber mehrheitlich grosszügiger als der
Erstrat. 

In der Eintretensdebatte hoben die Fraktionssprecherinnen und -sprecher erneut die
spezielle Situation aufgrund der noch immer nicht ganz überstandenen Corona-
Pandemie hervor, beurteilten diese aber sehr unterschiedlich. So sprach etwa Lars
Guggisberg (svp, BE) von einer «düsteren» Situation aufgrund des grossen Anstiegs der
Nettoschulden, während FDP-Sprecher Alex Farinelli (fdp, TI) zwar das Defizit beklagte,
aber auch den langfristigen Nutzen der entsprechenden Ausgaben hervorhob.
Optimistischer zeigten sich die übrigen Kommissionssprechenden. Michel Matter (glp,
GE) schätzte etwa die Situation der Schweiz als «solide» ein, Alois Gmür (mitte, SZ)
zeigte sich erfreut über die insgesamt gute Situation der Schweizer Wirtschaft, verwies
jedoch auch auf die noch immer stark leidenden Branchen. Ursula Schneider Schüttel
(sp, FR) und Felix Wettstein (gp, SO) strichen schliesslich die im Vergleich zum Ausland
«gute Schuldensituation» (Schneider Schüttel) heraus. Finanzminister Maurer bat den
Rat im Hinblick auf den härter werdenden «internationale[n] Konkurrenz- und
Verdrängungskampf» um Zurückhaltung bei zusätzlichen Ausgaben. 

Mit den mahnenden Worten des Finanzministers in den Ohren startete der Nationalrat
in die Detailberatung von Block 1 zu Beziehungen zum Ausland und zur Migration. Hier
schuf er zwei Differenzen zum Ständerat: So wollte die Kommissionsmehrheit den
Kredit zuhanden des SECO für Darlehen und Beteiligungen an Entwicklungsländer
gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag um CHF 10 Mio. erhöhen und damit die
Reduktion gegenüber dem Vorjahr rückgängig machen. Der Bundesrat habe bei der
Sifem, der Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft des Bundes, bereits 2020 CHF 10 Mio.
zusätzlich zur Milderung der Corona-Probleme eingeschossen – diese sollen nun
kompensiert werden, erklärte Minderheitensprecher Egger (svp, SG), der den
Kürzungsantrag vertrat, die Differenz zum Vorjahr. Da dieser Nachtragskredit damals
aber vollständig kompensiert worden sei, erachtete die Kommissionsmehrheit diese
Kürzung nicht als angebracht und setzte sich im Rat mit 107 zu 74 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) durch. Ohne Minderheitsantrag erhöhte der Nationalrat zudem auf
Antrag seiner Kommission den Sollwert für die Mindestanzahl Freihandelsabkommen für
die Finanzplanjahre 2024 und 2025. Der Bundesrat hatte hier für die Finanzplanjahre
jeweils 34 Freihandelsabkommen vorgesehen, die Kommission erhöhte diese Zahl auf
35 (2024) respektive 36 (2025). 
Im Vorfeld der Budgetdebatte hatte der Vorschlag der APK-NR, dass die Schweiz eine
dritte Kohäsionsmilliarde sprechen und sich damit quasi eine Beteiligung an
verschiedenen Projekten, unter anderem an Horizon, erkaufen könne, für mediale
Aufmerksamkeit gesorgt. Auf Antrag der APK-NR beantragte die Mehrheit der FK-NR
nun dem Nationalrat, eine dritte Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU
2019-2024 in der Höhe von CHF 953.1 Mio. freizugeben, diese aber von einer bis Ende
Juni 2022 unterzeichneten Assoziierungsvereinbarungen zwischen der Schweiz und der
Europäischen Union zur Teilnahme an verschiedenen laufenden EU-Programmen
abhängig zu machen. Eine Minderheit Guggisberg beantragte in Übereinstimmung mit
dem Bundesrat die Streichung dieses zusätzlichen Kreditpostens. Finanzminister
Maurer bat den Rat eindringlich darum, darauf zu verzichten, da man sich «mit einer
solchen Aufstockung in Brüssel eher blamieren würde […]. Die Erwartungen in Brüssel
sind völlig anderer Natur; sie bestehen nicht darin, dass wir hier einfach etwas
bezahlen, und dann läuft alles.» Mit 93 zu 84 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) folgte der
Nationalrat der Minderheit. Die (fast) geschlossen stimmenden Fraktionen der SVP und
der FDP.Liberalen sowie die Mehrheit der Mitte-Fraktion setzten sich in dieser Frage
durch. 
Ansonsten lagen in diesem Block verschiedene Minderheitenanträge von linker und
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rechter Ratsseite für Aufstockungen und Kürzungen vor, die jedoch allesamt erfolglos
blieben, etwa eine Aufstockung des Budgets des EDA für humanitäre Aktionen
zugunsten des Engagements in Afghanistan und den umliegenden Ländern (Minderheit
Friedl: sp, SG), eine Erhöhung des Kredits für zivile Konfliktbearbeitung und
Menschenrechte (Minderheit Badertscher: gp, BE) und einen erneuten Beitrag von CHF
300'000 an den Access to Tools Accelerator (Minderheit Friedl) sowie auf der anderen
Seite eine Reduktion der Beiträge an multilaterale Organisationen, an die
Entwicklungszusammenarbeit und an die Länder des Ostens (Minderheiten Grin: svp,
VD). 

Im zweiten Block zu den Themen «Kultur, Bildung, Forschung und Sport» schuf der
Nationalrat keine Differenzen zum Erstrat. Er folgte dem Ständerat bei seiner
Aufstockung des Kredits für Sportverbände und andere Organisationen um CHF
660'000, mit der – wie in den Planungsgrössen vermerkt wurde – eine unabhängige
nationale Anlauf- und Meldestelle für Misshandlungen im Schweizer Sport geschaffen
werden sollte. Eine Minderheit Sollberger (svp, BL) unterlag mit ihrem Antrag auf
Streichung der Aufstockung mit 112 zu 69 Stimmen (bei 4 Enthaltungen). Auch die vom
Ständerat vorgenommenen Aufstockungen beim Bundesamt für Meteorologie und
Klimatologie hiess der Nationalrat entgegen zweier Minderheitsanträge Egger deutlich
gut (129 zu 55 Stimmen bei 1 Enthaltung respektive 129 zu 56 Stimmen). Abgelehnt
wurden in der Folge auch verschiedene Streichungsanträge Nicolet (svp, VD), Schilliger
(fdp, LU) und Sollberger bei den Covid-19-Leistungsvereinbarungen zur Kultur, bei der
Covid-19-Soforthilfe für Kulturschaffende und Kulturvereine im Laienbereich sowie bei
den Covid-19-Finanzhilfen. 

Verschiedene Differenzen zum Erstrat entstanden hingegen im dritten Block zur
sozialen Wohlfahrt und Gesundheit. So erhöhte der Nationalrat auf Antrag der
Kommissionsmehrheit die Gelder für die Familienorganisationen bei den Krediten des
BSV, die Finanzhilfen unter anderem zur Elternbildung oder zur familienergänzenden
Kinderbetreuung beinhalten, im Voranschlags- und den Finanzplanjahren um CHF 1 Mio.
Der Bundesrat und eine Minderheit Guggisberg hatten die Ablehnung der Aufstockung
beantragt, zumal für eine solche Unterstützung auch institutionelle Voraussetzungen
geschaffen werden müssten. Auch den Kredit für den Kinderschutz und die
Kinderrechte erhöhte die grosse Kammer um CHF 390'000, um damit die
privatrechtliche Stiftung «Ombudsstelle Kinderrechte Schweiz» zu finanzieren, deren
Schaffung eine angenommene Motion Noser (fdp, ZH; Mo. 19.3633) verlangt hatte. Der
Bundesrat hatte sich gegen diese Aufstockung gestellt, zumal die rechtliche Grundlage
für diesen Kredit noch nicht bestehe. «Wir können ja nicht Gelder einsetzen, wenn wir
dafür keine legale Grundlage haben», betonte Finanzminister Maurer.
Kommissionssprecher Brélaz argumentierte hingegen, man können nicht «tout
contrôler pendant deux-trois ans», bevor man damit beginnt, die Gelder einzusetzen. 
Abgelehnt wurden in diesem Block Anträge auf Kreditkürzungen bei der Gleichstellung
von Frau und Mann, die eine Minderheit Sollberger beantragt hatte. Eine Plafonierung
gegenüber dem Vorjahr hätte gemäss Sollberger «keinen Einfluss auf weniger oder
mehr Gleichstellung». Ebenfalls erfolglos blieb ein Antrag Glarner (svp, AG) auf
Streichung des Beitrags an ein spezifisches Projekt des Vereins Netzcourage sowie ein
Minderheitsantrag Nicolet zur Änderung der Planungsgrössen zur Bundesfinanzierung
der Covid-19-Tests: Diese sollte nur solange gewährt werden, wie die Covid-19-
Zertifikatspflicht gilt. Auch ein Minderheitsantrag Schilliger, der die Leistungen des
Erwerbsersatzes mit Verweis auf die vierte Revision des Covid-19-Gesetzes nur bis
Ende Juni 2022 gewähren und die Covid-19-Situation anschliessend neu beurteilt
wissen wollte, fand keine Mehrheit. 

Auch im vierten Block zu Landwirtschaft, Tourismus und Steuern wich der Nationalrat
in einem Punkt von den Entscheiden des Ständerates ab: Bei der Nachmeldung für ein
Tourismus-Recovery-Programm von CHF 17 Mio. wollte die Kommission die Gelder zu je
50 Prozent für Marketingkampagnen von Schweiz Tourismus und für
Entlastungszahlungen an touristische Partnerorganisationen verwenden. Der Bundesrat
und der Ständerat hatten keine entsprechenden Einschränkungen vorgenommen,
weshalb gemäss den beiden Kommissionssprechenden wie üblich zwei Drittel in die
gesamtschweizerischen Marketingkampagnen fliessen würden. Jedoch sei eine
Werbekampagne in Südafrika momentan – auch aus ökologischer Sicht – nicht
«unbedingt gerade unser Hauptziel», betonte Kommissionssprecherin Wyss.
Stillschweigend stimmte der Nationalrat diesem Antrag seiner Kommission zu. 
Hingegen folgte der Nationalrat dem Ständerat in diesem Block bei der Erhöhung der
Zulagen für die Milchwirtschaft und den Beihilfen für den Pflanzenbau. Eine Minderheit
Munz (sp, SH) hatte beantragt, auf erstere Erhöhung zu verzichten und dem Bundesrat
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zu folgen. Der Bundesrat wolle die Verkehrsmilchzulage erhöhen, aber die
Verkäsungszulage senken, da Letztere aufgrund von Fehlanreizen zu einer zu grossen
Menge Käse von geringer Qualität führe. Die von der Kommission beantragte Erhöhung
zugunsten der Verkäsungszulage würde folglich die bisherige Marktverzerrung noch
zementieren. Finanzminister Maurer wies überdies darauf hin, dass man entsprechende
Erhöhungen – falls nötig – lieber erst mit den Nachtragskrediten vorlegen würde, wenn
man die dazugehörigen Zahlen kenne. Mit 105 zu 61 Stimmen (bei 20 Enthaltungen)
sprach sich der Nationalrat jedoch für die Erhöhung aus. Die ablehnenden Stimmen
stammten grösstenteils von der SP-, einer Mehrheit der GLP- und einer Minderheit der
FDP.Liberalen-Fraktion, die Enthaltungen grösstenteils von der Grünen-Fraktion. 
Auch in diesem Block blieben zwei Minderheitsanträge erfolglos: Eine Minderheit I
Fischer (glp, LU) und eine Minderheit II Gysi (sp, SG) unterlagen mit Anträgen auf
Erhöhungen bei der direkten Bundessteuer respektive bei der Mehrwertsteuer, beim
Globalbudget der ESTV sowie in den Finanzplanjahren. Die zusätzlichen Mittel sollten
zur Schaffung von je fünf zusätzlichen Steuerkontrollstellen und somit zur Erhöhung des
Steuerertrags eingesetzt werden und sich so mittelfristig quasi selbst finanzieren. 

Im fünften Block zu Verkehr, Umwelt, Energie und Raumplanung entschied sich der
Nationalrat bezüglich zweier Punkte zum Bundesamt für Energie anders als der
Ständerat. Letzterer hatte den Kredit für das Globalbudget des BFE sowie für das
Programm EnergieSchweiz gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf erhöht. Die
Mehrheit der FK-NR beantragte nun bei beiden Kreditposten eine zusätzliche Erhöhung
um CHF 2.9 respektive CHF 8.3 Mio., wobei die zusätzlichen Gelder beim Globalbudget
zur Finanzierung des durch die Erhöhung beim Programm EnergieSchweiz begründeten
Aufwands eingesetzt werden sollten. Damit wollte die Kommission gemäss ihrem
Sprecher Brélaz in den wenigen Bereichen, in denen die Finanzierung entsprechender
Projekte über das Bundesbudget läuft, nach der Ablehnung des CO2-Gesetzes erste
Massnahmen zum Klimaschutz treffen. Eine Minderheit Egger sprach sich gegen die
Erhöhung aus, zumal im Energiebereich zuerst die Problematik der
Stromversorgungslücke gelöst werden müsse. Finanzminister Maurer wehrte sich vor
allem dagegen, nach der Ablehnung des CO2-Gesetzes einzelne Punkte «quasi durch
die Hintertüre einfach wieder aufs Tapet» zu bringen. Mit 115 zu 67 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) hiess der Nationalrat die Erhöhung jedoch gut, abgelehnt wurde sie von
einer Mehrheit der SVP-, der Hälfte der Mitte- und einer Minderheit der FDP.Liberalen-
Fraktion.
Erhöht gegenüber dem bundesrätlichen Antrag wurde auch der Kredit für das
Globalbudget des ARE. Hier hatte der Ständerat zuvor entschieden, CHF 100'000 mehr
für das Projekt Swiss Triple Impact, ein Förderprogramm zur Erreichung von
nachhaltigen Entwicklungszielen, einzusetzen, und der Nationalrat folgte ihm mit 115 zu
69 Stimmen (bei 1 Enthaltung). Der Finanzminister hatte die Erhöhung bei einem Sach-
und Betriebsaufwand des ARE von CHF 9 Mio. als unnötig erachtet. Auch bei der
Aufstockung der Einlage des BIF folgte der Nationalrat seinem Schwesterrat: Hier soll
der Maximalbetrag und somit zusätzlich CHF 233 Mio. eingestellt werden, um
sicherzustellen, dass auch zukünftig genügend Geld für den Bahnverkehr vorhanden ist,
betonte Kommissionssprecherin Wyss. Dies erachteten der Bundesrat und eine
Minderheit Schilliger als nicht notwendig, da der Fonds genügend stark geäufnet sei. Mit
125 zu 59 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) folgte der Nationalrat jedoch der kleinen
Kammer. 
Abgelehnt wurden hingegen ein Kürzungsvorschlag einer Minderheit Egger bei den
Umweltschutzmassnahmen des BAZL – Egger hatte argumentiert, die Erhöhung beruhe
lediglich auf der Vermutung des BAZL, dass es zukünftig mehr Umweltschutzgesuche
geben könne – sowie ein Einzelantrag Rüegger (svp, OW) zur Aufstockung des Kredits
des BAFU um CHF 6 Mio., mit der nach der Ablehnung des revidierten Jagdgesetzes die
durch Wölfe verursachten Schäden abgegolten und der zusätzliche Aufwand
entschädigt werden sollten.

Im sechsten Block zum Themenbereichen Eigenaufwand und Schuldenbremse schlug
eine Kommissionsmehrheit in Übereinstimmung mit dem Ständerat vor, verschiedene
Kredite beim Bundesamt für Verkehr ausserordentlich zu verbuchen, um so die zuvor
vorgenommene Erhöhung der BIF-Einlage finanzieren zu können. Anders als der
Ständerat beabsichtigte die Mehrheit der FK-NR zudem, eine Nachmeldung des
Bundesrates im Bereich Covid-19-Arzneimittel und -Impfleistungen in der Höhe von
CHF 57 Mio. ausserordentlich zu verbuchen – da man noch zusätzliche Ausgaben
beschlossen habe, könne nur so die Schuldenbremse eingehalten werden, begründete
Kommissionssprecher Brélaz den Vorschlag. Eine Minderheit Schwander (svp, SZ)
wehrte sich gegen diese Umbuchungen, da sie gegen die Schuldenbremse und das
Finanzhaushaltsgesetz verstossen würden. Diese Meinung teilte auch der
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Finanzminister, ihm ging das Parlament «mit [seiner] Interpretation [des FHG] hier zu
weit», auch wenn die Interpretation der Gesetze keine exakte Wissenschaft sei. Der
Nationalrat stimmte den Umbuchungen jedoch mit 133 zu 50 Stimmen respektive 133 zu
49 Stimmen zu. 
Eine weitere Differenz schuf der Nationalrat stillschweigend bezüglich der
Planungsgrössen beim VBS: Dort soll eine neue Planungsgrösse dafür sorgen, dass die
Bruttomietkosten ab 2025 um 2 Prozent gesenkt und damit gemäss
Kommissionssprecherin Wyss CHF 400 Mio. jährlich «freigespielt» werden sollen. 
Erfolglos blieben die Minderheitsanträge Sollberger und Strupler (svp, TG), welche die
Kredite für das Bundespersonal gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag um CHF 1.8
Mio. (2022, Minderheit Sollberger) respektive um CHF 10.9 Mio. (2023), CHF 117 Mio.
(2024) und CHF 265 Mio. (2025, alle Minderheit Strupler) reduzieren wollten. Damit
hätte auf zusätzliche Stellen für die Strategie Social Media/Digitalisierung verzichtet
(Sollberger) respektive «das ungebremste Personalwachstum beim Bund» gebremst
werden (Strupler) sollen. Zuvor hatte bereits der Ständerat die Ausgaben im
Voranschlags- und den Finanzplanjahren um CHF 21 Mio. reduziert. Mit 131 zu 52
Stimmen respektive 133 zu 50 Stimmen lehnte der Nationalrat die beiden Anträge ab,
folgte damit dem Bundesrat und schuf eine weitere Differenz zum Erstrat. Erfolglos
blieb auch ein Kürzungsantrag Egger beim Ressourcenpool des Generalsekretariats
UVEK. 

Mit der Bereinigung des Entwurfs, bei welcher der Nationalrat seiner Kommission in fast
allen Punkten gefolgt war, hatte der Nationalrat den Ausgabenüberschuss von CHF 2.08
Mrd. (Bundesrat) respektive CHF 2.32 Mrd. (Ständerat) auf CHF 2.36 Mrd. erhöht –
durch die Umbuchung einzelner zusätzlicher Ausgaben auf das Amortisationskonto
(ausserordentliche Ausgaben Bundesrat: CHF 3.03 Mrd., Ständerat: CHF 3.25 Mrd.,
Nationalrat: CHF 3.30 Mrd.) konnte die Schuldenbremse jedoch eingehalten werden.
Mit 130 zu 44 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) nahm der Nationalrat den Voranschlag 2022
an. Die ablehnenden Stimmen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion und von
Stefania Prezioso (egsols, GE), die Enthaltungen ausschliesslich von Mitgliedern der
SVP-Fraktion. Letztere sprachen sich teilweise auch gegen die übrigen
Bundesbeschlüsse aus, dennoch nahm der Nationalrat den Bundesbeschluss Ib über die
Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2022, den Bundesbeschluss III über die
Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2022 und den
Bundesbeschluss IV über die Entnahmen aus dem Nationalstrassen- und
Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2022 jeweils deutlich an. 29

In den folgenden Tagen machte sich das Parlament an die Bereinigung der acht
verbliebenen Differenzen zum Voranschlag 2022. Bereits in der ersten Runde
bereinigte der Ständerat drei offene Fragen, obwohl die FK-SR in fast allen Punkten
Festhalten empfohlen hatte. So folgte die kleine Kammer bezüglich der Krediterhöhung
für die sieben verschiedenen Familienorganisationen in der Höhe von CHF 1 Mio. (auch
in den Finanzplanjahren) einer Minderheit Gapany (fdp, FR) statt der
Kommissionsmehrheit, welche auf die Erhöhung verzichten wollte. Mehrheitssprecher
Hegglin (mitte, ZG) hatte zuvor vergeblich argumentiert, dass «Mittel in dieser
Grössenordnung» – Finanzminister Maurer sprach gar von «Bagatellbeträgen» –
vermehrt durch nachgelagerte öffentliche Institutionen statt durch den Bund
gesprochen werden sollten. Seit 2016 sei der Kredit der Familienorganisationen
gleichgeblieben, obwohl ihre Aufgaben zugenommen hätten, betonte die
Minderheitensprecherin. Ein Verzicht auf die Aufstockung würde folglich eine
Einschränkung der Leistung nach sich ziehen. Mit 20 zu 19 Stimmen bereinigte der
Ständerat diese Differenz knapp. Keine Diskussionen gab es bezüglich der Schaffung
von neuen Sollwerten beim VBS zur Senkung der Bruttomietkosten und beim SECO zur
Erhöhung der Anzahl Freihandelsabkommen – beide Änderungen akzeptierte der
Ständerat stillschweigend.

Der Nationalrat bereinigte im Gegenzug die Differenzen bezüglich des Bundesamtes für
Energie, wobei er auf die zusätzliche Aufstockung zugunsten des Programms
EnergieSchweiz verzichtete. Dabei folgte sie der FK-NR, die beantragt hatte, dem
Ständerat entgegenzukommen und dessen mildere Aufstockung von CHF 5.6 Mio.
gegenüber der bundesrätlichen Position zu übernehmen. Dieser Kredit stehe nicht
direkt mit dem CO2-Gesetz in Verbindung, weshalb eine Aufstockung durchaus
gerechtfertigt sei, argumentierte Kommissionssprecher Brélaz (gp, VD). Eine Minderheit
Schwander (svp, SZ) wollte zumindest in den Finanzplanjahren gänzlich auf eine
Aufstockung verzichten, unterlag jedoch mit 134 zu 56 Stimmen. Die zusätzliche
Erhöhung der Darlehen und Beteiligungen für die Entwicklungsländer, insbesondere des
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SIFEM, strich der Nationalrat überdies aus dem Budget, wie es der Ständerat zuvor
vorgesehen hatte. 

In der zweiten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens blieben damit nur noch die
Fragen der Krediterhöhung zugunsten des Kinderschutzes, der Kürzung der
Personalausgaben sowie der Verbuchung der Covid-19-Arzneimittel und
-Impfleistungen, die von der Höhe der zusätzlichen Ausgaben und somit von den
anderen beiden Entscheiden abhängig war. Der Ständerat pflichtete der grossen
Kammer in der Folge bezüglich des Kinderschutzes bei, wohlwissentlich, dass «diese
Mittel nicht verwendet werden können, solange nicht rechtliche Grundlagen dafür
bestehen», wie Kommissionssprecher Hegglin betonte. Dabei verzichtete er aber auf
eine Zuschreibung dieser Gelder in den Planungsgrössen an die «Ombudsstelle
Kinderrechte Schweiz». Stillschweigend und mit Zustimmung des Finanzministers
sprach sich der Ständerat für diese Lösung aus. 

In der Folge verzichtete der Nationalrat auf die Umbuchung des Arzneimittelkredits,
was Kommissionssprecher Brélaz mit dem Verfahren der Budgetbereinigung
begründete: Liegt am Ende der Budgetdebatte eine Differenz zwischen den Räten vor,
wird jeweils der tiefere Betrag im Budget verwendet. In diesem Fall würde das aber
bedeuten, dass die entsprechenden Kosten weder ordentlich noch ausserordentlich
verbucht werden könnten – der Nationalrat hatte bei der ordentlichen Verbuchung den
Wert 0 vorgesehen, der Ständerat bei der ausserordentlichen Verbuchung. Mit der
stillschweigenden Entscheidung des Nationalrates, hier einzulenken, rechnete der Bund
jedoch nur noch mit einem Überschuss von CHF 1.8 Mio. – es bliebe also nicht mehr viel
Geld für ordentliche Nachträge, wie die beiden Kommissionssprechenden Brélaz und
Wyss (sp, BS) erläuterten. Jedoch könne die Administration im ersten Nachtrag 2022
die Kreditreste für das Jahr 2022 abschätzen – anschliessend seien Nachträge in dieser
Höhe gemäss FHG weiterhin möglich. Man habe diesen Mehraufwand für die Verwaltung
insbesondere in Anbetracht des Antrags auf Querschnittskürzungen bei den
Personalausgaben verhindern wollen. Diesen letzten Punkt zu den Personalausgaben
konnte der Nationalrat trotz eines Minderheitsantrags Schilliger (fdp, LU) auf Einlenken
nicht bereinigen – die Frage musste folglich in der Einigungskonferenz geklärt werden.

In der Einigungskonferenz war der Ständerat aufgrund der Regeln der Budgetdebatte in
einer ungemein stärkeren Position – bei Ablehnung des Antrags der Einigungskonferenz
würde sein (tieferer) Betrag ins Budget aufgenommen. Die FK-NR habe eine
Verständigungslösung präsentiert, die jedoch kaum diskutiert worden sei, kritisierte
Ursula Schneider Schüttel (sp, FR) die Debatte in der Einigungskonferenz während der
anschliessenden Ratsdebatte. Der Ständerat habe sich in der Einigungskonferenz
folglich durchgesetzt. Mit 119 zu 69 Stimmen respektive 37 zu 0 Stimmen sprachen sich
National- und Ständerat für deren Antrag zum Voranschlag 2022 aus. Trotz eines
Minderheitsantrags Schneider Schüttel auf Ablehnung des Antrags der
Einigungskonferenz für die Finanzplanjahre setzte sich der Vorschlag der
Einigungskonferenz im Nationalrat (mit 103 zu 87 Stimmen) und im Ständerat (mit 27 zu
11 Stimmen bei 2 Enthaltungen) ebenfalls durch. Somit wurden die Personalausgaben
gegenüber der bundesrätlichen Version für das Jahr 2022 sowie für die Finanzplanjahre
um CHF 21 Mio. (von CHF 6.1 Mrd.) gekürzt, um den Bundesrat aufzufordern, «nach
Synergien über die ganze Verwaltung zu suchen», wie FK-SR-Sprecher Hegglin die
Kürzung begründete. 30

Zu Beginn der Wintersession 2022 machte sich der Nationalrat an die Beratung des
Voranschlags 2023 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2024–2026. Anna
Giacometti (fdp, GR) und Jean-Pierre Grin (svp, VD) präsentierten dem Rat das Budget
und die Änderungsvorschläge der Kommissionsmehrheit. Beide betonten die «düsteren
finanzpolitischen Aussichten» (Giacometti), welche in den Finanzplanjahren grosse
Korrekturmassnahmen nötig machen würden. Besser sehe es noch für das Jahr 2023
und somit für den Voranschlag aus, hier schlug die Kommissionsmehrheit gar
Mehrausgaben von CHF 11.2 Mio. vor, womit die Schuldenbremse immer noch
eingehalten werden könne. Insgesamt beantragte die Kommission sieben Änderungen
am bundesrätlichen Voranschlag, welche der Rat allesamt annahm. Kaum Erfolg hatten
hingegen die Minderheitsanträge.

Das geplante Defizit in den Finanzplanjahren war auch Thema in den folgenden
Fraktionsvoten. Als besonders dramatisch erachtete etwa Lars Guggisberg (svp, BE) die
finanzielle Situation des Bundes: Man befinde sich «finanzpolitisch seit Jahren im
freien Fall», zumal das Parlament immer mehr Geld ausgebe als vorhanden sei. Nun
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müsse man Prioritäten setzen, weshalb die SVP insbesondere im Finanzplan
entsprechende Kürzungsanträge stelle. Ähnlich formulierte es Alex Farinelli (fdp, TI) für
die FDP-Fraktion, der die Bundesfinanzen mit der Titanic verglich – zwar scheine alles
ruhig, bei genauerer Betrachtung sei «das Bild, insbesondere das mittelfristige, [aber]
wesentlich problematischer und beunruhigender». Auch er verlangte daher die Setzung
von Prioritäten. Demgegenüber hob Jean-Paul Gschwind (mitte, JU) das positive
strukturelle Saldo des Voranschlags hervor, betonte aber auch, dass man für die
Finanzplanjahre Korrekturmassnahmen einbringen müsse – insbesondere auch, weil die
Gewinnausschüttung durch die SNB ausbleiben könne. 
Deutlich weniger besorgt zeigten sich die Sprechenden der anderen Fraktionen über
die finanzpolitische Situation. Roland Fischer (glp, LU) erachtete in Anbetracht der
tiefen Schuldenquote des Bundes nicht in erster Linie die Defizite als problematisch,
sondern die Ausgestaltung der Schuldenbremse, die es nicht erlaube, Schulden zu
machen, um Investitionen zu tätigen. Auch Sarah Wyss (sp, BS) zeigte sich durch die
«Mehrbelastungen ab 2024 [...] nicht besonders beunruhig[t]». Man müsse zwar
reagieren, dabei aber vor allem auf Nachhaltigkeit setzen und von «kurzfristige[r]
Sparwut» absehen. Gerhard Andrey (gp, FR) sah die Schuld für die finanzpolitischen
Probleme vor allem bei denjenigen Mitgliedern des Parlaments, welche das
Armeebudget stark aufgestockt und einen Abbau der Corona-Schulden über zukünftige
Überschüsse durchgesetzt hätten. Statt über Sparmassnahmen solle man aber nun über
zusätzliche Einnahmen, etwa im Rahmen einer Erbschaftssteuer, sprechen. 

In der Folge behandelte der Nationalrat den Voranschlag 2023 in sechs Blöcken,
beginnend mit einem ersten Block zu den Beziehungen zum Ausland und zur
Migration. Hierbei lagen dem Rat keine Mehrheitsanträge der Kommission vor, jedoch
zahlreiche Minderheitsanträge von Mitgliedern der Polparteien. Einerseits verlangten
Minderheiten Badertscher (gp, BE), Friedl (sp, SG), Wettstein (gp, SO) sowie zwei
Einzelanträge Pasquier-Eichenberger (gp, GE) etwa eine Aufstockung der Beiträge für
humanitäre Aktionen oder an die Entwicklungszusammenarbeit mit den Ländern des
Ostens, teilweise auch in den Finanzplanjahren. Andererseits forderten Minderheiten
Grin (svp, VD), Guggisberg (svp, BE), Fischer (svp, ZH) sowie ein Einzelantrag der SVP-
Fraktion etwa eine Reduktion des Schweizer Beitrags an ausgewählte EU-
Mitgliedstaaten, an die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit oder an die
Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer (teilweise auch oder nur in
den Finanzplanjahren) sowie die ordentliche Verbuchung der Ausgaben für
Kriegsvertriebene aus der Ukraine. Die Minderheitsanträge blieben jedoch allesamt
erfolglos.

Im zweiten Block zu Kultur, Bildung, Forschung, Familie und Sport lagen dem
Nationalrat vier Kommissionsanträge vor. Im Sportbereich wollte die Kommission
einerseits einen Kredit für die Sportverbände zugunsten der nationalen Meldestelle von
Swiss Sport Integrity um CHF 360'000 aufstocken, zumal seit deren Schaffung Anfang
2022 dreimal mehr Meldungen eingegangen seien, als erwartet worden waren. CHF
650'000 sollten zudem für die Ausrichtung der Staffel-Weltmeisterschaft 2024 in
Lausanne gesprochen werden, wobei der Bund einen Drittel der Gesamtfinanzierung
übernehmen würde. Keine Aufstockung, sondern eine ausdrückliche Verwendung der
CHF 390'000, welche der Bundesrat im Bereich Kinderschutz/Kinderrechte
veranschlagt hatte, für eine Übergangslösung zur Stärkung der Kinderrechte verlangte
die Kommission bei den Krediten des BSV. Eine Übergangslösung war nötig geworden,
weil die Ombudsstelle für Kinderrechte, für die der Betrag gedacht war, noch nicht
über eine gesetzliche Grundlage verfügte. Schliesslich verlangte die Kommission, dass
CHF 35 Mio., welche nach dem Ausschluss der Schweiz aus Horizon Europe bei den EU-
Forschungsprogrammen nicht benötigt werden, stattdessen Innosuisse zugesprochen
werden. Der Nationalrat hiess alle vier Kommissionsanträge stillschweigend gut.
Weitere CHF 50 Mio. aus dem Kredit der EU-Forschungsprogramme zum Kredit für die
Institutionen der Forschungsförderung verschieben wollte eine Minderheit Munz (sp,
SH). Zudem verlangten zwei weitere Minderheiten Munz Aufstockungen bei der
internationalen Mobilität Bildung zugunsten des Programms Erasmus+. Die Kredite
gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag reduzieren wollten hingegen eine
Minderheit I Grin bei den Institutionen der Forschungsförderung sowie eine Minderheit
Guggisberg in den Finanzplanjahren bei der internationalen Mobilität Bildung und bei
den Stipendien an ausländische Studierende. Mit 123 zu 68 Stimmen kürzte der
Nationalrat in Übereinstimmung mit der Minderheit Munz den Kredit der EU-
Forschungsprogramme zugunsten der Institutionen der Forschungsförderung, lehnte
aber ansonsten sämtliche Minderheitsanträge ab. Dazu gehörten auch zwei
Minderheiten Nicolet (svp, VD), welche bei Pro Helvetia (auch in den Finanzplanjahren)
und bei der familienergänzenden Kinderbetreuung kürzen wollten. 
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Im Block 3 zu Umwelt und Energie hiess der Nationalrat die veranschlagten CHF 42
Mio. für Programme von EnergieSchweiz für den Heizungsersatz, zur Dekarbonisierung
von Industrie und Gewerbe, zur Einführung von neuen Technologien und zur
Bekämpfung des Fachkräftemangels sowie CHF 4 Mrd. für den Rettungsschirm
Elektrizitätswirtschaft, welchen der Bundesrat in einer Nachmeldung beantragt hatte,
gut. Eine Minderheit Schilliger (fdp, LU) hatte erfolglos eine Kürzung bei den
Programmen von EnergieSchweiz im Voranschlag und in den Finanzplanjahren
gefordert. Erfolglos blieben auch alle anderen Minderheiten etwa zur Streichung von
CHF 10 Mio. für eine Winter-Energiespar-Initiative, zur Reduktion des Kredits für die
Reservekraftwerke, aber auch für eine Erhöhung des Kredits für die Reservekraftwerke
um CHF 100 Mio., um eine Erhöhung der Energiekosten für die Bevölkerung zu
verhindern.

Erfolglos blieben auch sämtliche Minderheitsanträge im vierten Block zu den Themen
«soziale Wohlfahrt, Gesundheit und Sicherheit», wo etwa eine Minderheit Wettstein
(gp, SO) eine Erhöhung des Bundesbeitrags an das Schweizerische Rote Kreuz oder
verschiedene Minderheiten Kürzungen beim Rüstungsaufwand oder bei verschiedenen
Positionen zur Verteidigung beantragten. 

Im fünften Block zu Standortförderung, Steuern und Landwirtschaft gab es nur
einzelne Forderungen zu den ersten beiden Bereichen, etwa verlangte eine Minderheit
Gysi (sp, SG) zusätzliche Mittel und Stellen in der Steuerverwaltung für mehr
Mehrwertssteuerkontrollen und eine Minderheit Guggisberg eine Streichung der Neuen
Regionalpolitik, da diese Aufgabe der Kantone sei. Das Hauptinteresse des Nationalrats
galt in diesem Block aber der Landwirtschaft, zu der zahlreiche Mehr- und
Minderheitsanträge vorlagen: Die Kommissionsmehrheit verlangte eine Erhöhung des
Kredits für die Qualitäts- und Absatzförderung zugunsten des Schweizer Weins um CHF
6.2 Mio. (in Umsetzung einer Motion 22.3022, die vom Nationalrat angenommen, aber
vom Ständerat an die WAK-SR verwiesen worden war). Eine Minderheit Munz wollte
stattdessen einen Teil der bereits veranschlagten Mittel zur Umsetzung der Motion
einsetzen, der Nationalrat folgte jedoch seiner Kommissionsmehrheit und beschloss
die Krediterhöhung. Weiter beantragte die Kommissionsmehrheit, in den
Planungsgrössen zu den Direktzahlungen die Höhe der Versorgungssicherheitsbeiträge
auf CHF 1.1 Mrd. festzuschreiben, so dass diese entgegen der Absicht des Bundesrates
nicht gekürzt werden könnten. Der Nationalrat folgte auch dieser
Kommissionsmehrheit, während eine Minderheit Munz besagte Planungsgrösse
erfolglos streichen wollte. Schliesslich sollten die Mittel für Wildtiere, Jagd und
Fischerei gemäss Kommissionsmehrheit um CHF 4 Mio. zugunsten von
Sofortmassnahmen für den Herdenschutz aufgestockt werden, wobei der Nationalrat
auch hier der Komissionsmehrheit und nicht einer Minderheit Schneider Schüttel (sp,
FR) auf Beibehalten des bundesrätlichen Betrags folgte. Erfolgreich war zudem eine
Minderheit Grin für eine Erhöhung des Kredits für die Pflanzen- und Tierzucht um CHF
3.9 Mio. zugunsten einheimischer Nutztierrassen, nicht aber ein weiterer
Minderheitsantrag Grin für einen Verzicht auf die Aufstockung des Funktionsaufwands
beim Bundesamt für Landwirtschaft um CHF 900'000 zur Umsetzung einer
parlamentarischen Initiative zur Verminderung des Einsatzes von
Pflanzenschutzmitteln. 

Im sechsten Block ging es abschliessend um den Eigenaufwand des Bundes und um die
Schuldenbremse, wobei die Kommissionsmehrheit nur einen Antrag auf Änderung
gegenüber der bundesrätlichen Version stellte: Bei den Planungsgrössen zum BABS
sollte der Soll-Wert der Kundenzufriedenheit bei den Ausbildungsleistungen von 80 auf
85 Prozent und in den Finanzplanjahren auf 90 Prozent erhöht werden. Stillschweigend
hiess der Nationalrat die Änderung gut. Zudem lagen zahlreiche Minderheitsanträge
Nicolet auf Kürzungen im Personalbereich verschiedener Bundesämter (BAFU, BAG,
BAK, BAV, BFS) sowie beim UVEK vor, die jedoch allesamt abgelehnt wurden – genauso
wie weitere Kürzungsanträge im Personalbereich sowie bei den Sach- und
Betriebsausgaben des SEM, zur Kürzung des Personalaufwands im Bereich der Social-
Media-Strategie und der Digitalisierung sowie für Querschnittskürzungen beim BBL.
Abgelehnt wurde aber auch ein Minderheitsantrag Schneider Schüttel zur Schaffung von
zwei zusätzlichen Stellen beim BLV im Bereich Zulassung von Pflanzenschutzmitteln.
Schliesslich scheiterte auch ein Antrag der SVP-Fraktion, die aus der
Gewinnausschüttung der SNB veranschlagten Einnahmen von CHF 666.7 Mio. zu
streichen, da die SNB diese nach ihren Verlusten voraussichtlich nicht würde tätigen
können.
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Nach langen Diskussionen, bei denen sämtliche Mehrheits- sowie einzelne
Minderheitsanträge angenommen worden waren, hiess der Nationalrat den Voranschlag
in der Gesamtabstimmung mit 137 zu 49 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) gut. Die
ablehnenden Stimmen stammten von der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion sowie
von einem Mitglied der Grünen. Angenommen wurden in der Folge auch der
Bundesbeschluss über die Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2023 (138 zu 50
Stimmen bei 2 Enthaltungen), der Bundesbeschluss über den Finanzplan für die Jahre
2024-2026 (179 zu 12 Stimmen) sowie der Bundesbeschluss über die Entnahmen aus
dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2023 (191 zu 0
Stimmen). 31

In der Differenzbereinigung des Nachtrags Ib zum Voranschlag 2023 blieb nach
etlichem hin und her zum Ende der Sommersession 2023 nur noch eine Differenz
offen: die Frage, ob sowohl der ursprüngliche Nachtragskredit über CHF 139.9 Mio. für
die Bundesasylzentren als auch die Nachmeldung über CHF 132.9 Mio. zur Planung von
Containerdörfern für Asylsuchende gesprochen werden sollen. 

Im Ständerat kritisierte Kommissionssprecherin Gapany (fdp, FR) die durch den
Bundesrat spät und spärlich gelieferten Informationen zu dieser Nachmeldung und
zeigte sich noch immer skeptisch. In Anbetracht der Zustimmung des Nationalrats und
um negative Auswirkungen auf Kantone, Gemeinden, lokale Bevölkerung und
Asylsuchende zu vermeiden, schlug die Kommissionsmehrheit jedoch einen
Kompromiss vor: Statt insgesamt CHF 272.8 Mio. genehmige man CHF 206.4 Mio. – den
Betrag des ursprünglichen Nachtrags plus die Hälfte der Nachmeldung –, wobei der
Bundesrat bis zum Voranschlag 2024 eine Neubewertung des Bedarfs und der
Aufnahmekapazitäten vornehmen solle. Eine Minderheit Würth (mitte, SG) wollte
hingegen am ursprünglichen Entscheid des Ständerats festhalten und die Nachmeldung
ablehnen. Stattdessen sollten die Kantone ihre Zivilschutzanlagen zur Verfügung stellen,
wodurch man genügend Plätze bereitstellen könne. Mit 23 zu 19 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) folgte der Ständerat knapp der Minderheit Würth und hielt somit an
seinem ursprünglichen Beschluss fest. 

In der Folge nahm die FK-NR den von ihrer Schwesterkommission eingebrachten
Kompromissvorschlag über CHF 206.4 Mio. auf, um «dem Ständerat die Hand [zu]
reichen», wie es Kommissionssprecherin Wyss (sp, BS) formulierte. Da die Kantone die
für den Zweck sinnvollen Zivilschutzanlagen selbst «als eiserne Reserve» benötigten,
müsse der Bund selbst zusätzliche Reserven schaffen, argumentierte sie. Eine
Minderheit Schilliger (fdp, LU) beantragte, dem Ständerat zuzustimmen, und der
Minderheitensprecher fasste dazu sämtliche bisher gegen die Schaffung der
Containerdörfer aufgezählten Gründe zusammen: So könnten die Containerdörfer
ohnehin ohne Baubewilligung für drei Jahre erstellt werden, bestünden derzeit 5140
Vollzugspendenzen von abgewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern und gebe
es noch immer ungenutzte Armeeanlagen. Mit 103 zu 76 Stimmen (bei 11 Enthaltungen)
nahm der Nationalrat jedoch den Kompromissvorschlag an. 

Nachdem in der Folge Stände- und Nationalrat an ihren bisherigen Beschlüssen
festgehalten hatten, musste eine Einigungskonferenz einberufen werden, die sich für
den nationalrätlichen Kompromissvorschlag aussprach. Dieser Antrag war jedoch im
Ständerat nicht erfolgreich: Mit 23 zu 19 Stimmen (bei 1 Enthaltung) lehnte die kleine
Kammer den Antrag der Einigungskonferenz und damit die Nachmeldung zum Nachtrag
endgültig ab. Somit sprachen die Räte nur die im Nachtrag Ib vorgeschlagenen CHF
139.9 Mio. für die Bundesasylzentren, nicht aber einen Zusatzbetrag für allfällige
Containerbauten. 32
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

In der Frühlingssession 2016 nahm der Nationalrat die Differenzbereinigung zur
Energiestrategie 2050 auf. In der ersten Differenz, der Höhe des Richtwertes für den
Zubau an erneuerbaren Energien, beantragte die Kommissionsmehrheit das Festhalten
an den 14 500 Gigawattstunden, während eine Minderheit Schilliger (fdp, LU) das vom
Ständerat gesetzte Ziel von 11 400 Gigawattstunden übernehmen wollte. Mit dem
knappen Resultat von 98 zu 95 Stimmen (keine Enthaltungen) blieb die grosse Kammer
bei ihrem Richtwert und liess die Differenz bestehen. In der Frage der Abwägung von
nationalen Interessen wollte die Mehrheit der UREK-NR auf die bundesrätliche Fassung
zurückgreifen, welche dem Bau oder Ausbau einer Anlage zur Gewinnung von
erneuerbarer Energie ein nationales Interesse zuschreibt und dieses als grundsätzlich
gleichwertig zu anderen nationalen Interessen sieht. Eine Minderheit I Wasserfallen
(fdp, BE) wollte an der nationalrätlichen Version festhalten, welche das Wort
"grundsätzlich" und auch den ständerätlichen Zusatz, das Bauvorhaben dürfe ein
Objekt nicht im Kern seines Schutzwertes verletzen, nicht enthält. Eine Minderheit II
Grunder (bdp, BE) schliesslich wollte den Absatz 3 des Artikels 14 ohne das Wort
"grundsätzlich", aber mit der ständerätlichen Formulierung zum "Kern des
Schutzwertes". Nachdem die Minderheit II der Minderheit I deutlich unterlag, obsiegte
mit der Minderheit I die Ratsrechte mit 101 zu 93 Stimmen (keine Enthaltungen)
zugunsten einer Formulierung, die namentlich auch Pumpspeicherkraftwerken das
gleiche nationale Interesse bescheinigt, wie beispielsweise dem Landschaftsschutz. In
den Differenzen bezüglich der Abnahme- und Vergütungspflicht bei der Einspeisung
netzgebundener Energie schlug die Kommissionsmehrheit nur minime Änderungen in
den Formulierungen vor, stimmte aber inhaltlich grösstenteils dem Ständerat zu. Eine
Minderheit Schilliger (fdp, LU) wollte die bundesrätliche Fassung der ständerätlichen
vorziehen, unterlag der Mehrheit aber mit 95 zu 98 Stimmen bei einer Enthaltung. Eine
Minderheit Semadeni (sp, GR) verlangte erfolgreich, die Untergrenze von 1 Megawatt
Leistung für Wasserkraftanlagen zur Beteiligung am Einspeisevergütungssystem wieder
aufzunehmen, die in der ersten Lesung vom Nationalrat eingeführt, vom Ständerat aber
gestrichen worden war. In den übrigen Differenzen bezüglich
Einspeisevergütungssystem stimmte die Minderheit Semadeni aber dem Ständerat zu.
Bei Artikel 21 zur Direktvermarktung der Energie schuf der Nationalrat weitere
Differenzen zum Ständerat, indem er Detailregelungen vornahm, die es erlauben,
kleinere Produzenten von der Pflicht zur Direktvermarktung zu befreien. Der Nationalrat
hielt ausserdem an der Streichung der Regelungen von Auktionen und
Auktionsverfahren (Artikel 25-27) fest. Da der Ständerat in diesen Punkten dem
Bundesrat zugestimmt hatte, blieb eine Differenz bestehen. Die vom Ständerat
aufgenommene Finanzhilfe für die Grosswasserkraft wurde im Nationalrat kontrovers
diskutiert. Die Kommissionsmehrheit wollte die Marktprämie für
Grosswasserkraftanlagen übernehmen, änderte aber einige Formulierungen und strich
die Absätze zu den Detailregelungen. Eine Minderheit Wasserfallen (fdp, BE) wollte
hingegen das ganze Konzept streichen. Schliesslich zog der Rat einen Einzelantrag
Grüter (svp, LU), welcher dem Mehrheitsvorschlag entsprach, aber zudem eine
Zweckbindung der Marktprämie zur Sicherung des langfristigen Weiterbetriebs enthielt,
dem Mehrheitsvorschlag vor. Für das Streichen der Marktprämie trat nur eine
Minderheit der grossen Kammer ein: Mit 112 zu 77 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) stimmte
der Rat der Finanzhilfe für Grosswasserkraftanlagen zu. Er tat dies zwar in Abweichung
vom Ständerat, baute mit der gewählten Formulierung aber eine Brücke zur kleinen
Kammer. Artikel 39 zum Netzzuschlagsfonds - vom Ständerat gestrichen - bestätigte der
Nationalrat gemäss Bundesrat. Beim "Sunset-Klausel" genannten Artikel 39a betreffend
dem Auslaufen der Unterstützungsbeiträge setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen
zwei Minderheiten durch: Der Rat stimmte der Fassung des Ständerates zu und verwarf
sowohl den Vorschlag der Minderheit I Wasserfallen (fdp, BE), welche das Auslaufen der
Unterstützungsbeiträge auf 2025 statt auf 2031 festlegen wollte, als auch jenen der
Minderheit II Nussbaumer (sp, BL), welche ein vorzeitiges Auslaufen der
Unterstützungsbeiträge bei Erreichen des Richtwertes im Zubau erneuerbarer Energien
vorsah. Mit der Annahme eines Einzelantrags Knecht (svp, AG) schuf der Nationalrat eine
neue Differenz: Forschungsanlagen im internationalen Wettbewerb sollen vom
Netzzuschlag ausgenommen sein. Als Erstrat hatte der Nationalrat Regelungen für
Grossfeuerungen und Heizungen aufgenommen, die vom Ständerat aber gestrichen
wurden. Der Nationalrat hielt in der Differenzbereinigung jedoch daran fest, wenn auch
in allgemeiner gehaltenen Formulierungen und gegen eine Minderheit Knecht (svp, AG),

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2016
NIKLAUS BIERI

01.01.65 - 19.04.24 23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



die dem Ständerat zustimmen wollte. Bei der Differenz bezüglich der rationellen
Energienutzung im Gebäudebereich übernahm der Nationalrat im Wesentlichen die
ständerätliche Fassung. Eine Minderheit Jans (sp, BS) wollte die Zielvorgaben bezüglich
Energieeffizienz für die Elektrizitätslieferanten beibehalten, der Rat folgte aber seiner
Kommission und stimmte dem Ständerat zu, welcher die Artikel 48 bis 50 gestrichen
hatte. Einige Differenzen schuf der Nationalrat bei den Gesetzesartikeln zum
Monitoring von Energiespar- und Effizienzmassnahmen, dies vor allem bezüglich
Personendaten und Vollzugsstelle. Die Differenz bezüglich der Koppelung von
Energiestrategie und Atomausstiegsinitiative blieb bestehen, der Nationalrat hielt an
seiner Streichung des entsprechenden Artikels fest, obschon der Ständerat in dieser
Sache dem Bundesrat gefolgt war. Auch bezüglich der Steuerabzüge für
Gebäudesanierungen und Ersatzneubauten blieb der Nationalrat auf seiner Linie und
prononcierte diese gar, indem etwa Bedingungen für den Abzug gestrichen wurden.
Eine Minderheit Badran (sp, ZH), die den gesamten Steuerabzug-Artikel gemäss dem
Ständerat streichen wollte, unterlag in der Abstimmung mit 68 zu 123 Stimmen bei 3
Enthaltungen. Eine Differenz beilegen konnte der Nationalrat mit der Streichung der
Langzeitbetriebskonzepte für Atomkraftwerke. Eine Minderheit I Bäumle (glp, ZH),
welche dieses Konzept beibehalten wollte, fand Zustimmung bei Grünen, SP, GLP und
Teilen von CVP und BDP, unterlag aber mit 77 gegen 118 Stimmen (keine Enthaltungen).
Eine Minderheit II Jans (sp, BS) wollte eine Laufzeitbeschränkung auf 50 Jahre ins
Kernenergiegesetz aufnehmen, fand aber über die Grünen, SP und GLP hinaus kaum
Unterstützung und wurde mit 64 zu 131 Stimmen abgelehnt. Eine Differenz blieb im
Stromversorgungsgesetz erhalten, wo sich eine Minderheit Grunder (bdp, BE)
durchsetzte und die allgemeiner gehaltene Formulierung des Bundesrates jener des
Ständerates vorzog. In allen übrigen Differenzen übernahm der Nationalrat die
ständerätliche Fassung. 33

Kernenergie

In der grossen Kammer war die Verlängerung des Moratoriums zur Wiederaufarbeitung
abgebrannter Brennelemente umstrittener als im Ständerat: Eine Minderheit Müri (svp,
LU) beantragte Nichteintreten, da die Wiederaufbereitung abgebrannter
Brennelemente wirtschaftlich sinnvoll und ein eigentliches Technologieverbot
inakzeptabel sei. Ausser in der geschlossenen SVP-Fraktion fand die Minderheit Müri
allerdings keine Unterstützung: Der Rat beschloss mit 126 gegen 64 Stimmen (bei einer
Enthaltung) Eintreten. 
Während die Kommissionsmehrheit der UREK-NR dem Ständerat folgen und dem
Bundesbeschluss zustimmen wollte, verlangte eine Minderheit Schilliger (fdp, LU) die
Dauer des Moratoriums statt auf zehn nur auf vier Jahre anzulegen. Schilliger hatte in
seinem Votum angekündigt, dass die FDP-Fraktion dem Bundesbeschluss nur
zustimme, wenn der Minderheitenantrag angenommen werde. Diese Drohung zeigte
keine Wirkung auf das Stimmverhalten bei SP, Grünen, GLP und CVP, die Minderheit
obsiegte aber dank der Stimmen von SVP, FDP und BDP mit 103 zu 87 Stimmen (keine
Enthaltungen). In der Schlussabstimmung verweigerte nur die SVP-Fraktion die
Zustimmung, so dass der veränderte Bundesbeschluss mit 129 zu 65 Stimmen
angenommen wurde. 34
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Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Mit einer Motion verlangte die Grünliberale Fraktion grüne Zonen für Elektrofahrzeuge.
Von der Schaffung von speziellen Zonen für das Parken von Elektrofahrzeugen
versprach sich die Grünliberale Fraktion einen Anreiz, der zu einem höheren Anteil von
Elektrofahrzeugen im Verkehr führen soll. Die grüne Zone könne auch
Auflademöglichkeiten beinhalten und soll zentral gelegen sein, damit das Fahren von
Elektrofahrzeugen möglichst attraktiv werde. Das von Nationalrat Flaach (glp, AG) im
Plenum präsentierte Anliegen wurde von Nationalrat Schilliger (fdp, LU) angegriffen: Um
Parkplätze werde in den Städten heftig gestritten und die Schaffung von exklusiven
Parkzonen für Elektrofahrzeuge würde diese Konflikte verstärken. Zudem entstehe
zusätzlicher Suchverkehr, was unökologisch sei. Bundesrätin Sommaruga hielt der Kritik
entgegen, dass die Motion keine Zwänge schaffe, den Föderalismus respektiere und den
Städten und Gemeinden die Möglichkeit gebe, diesbezüglich eigene Entscheide zu
fällen. Die Bundesrätin bezeichnete die Motion als «Beitrag in die Richtung, in die wir
gehen wollen». Die Motion wurde im März 2019 vom Nationalrat mit 90 zu 84 Stimmen
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(keine Enthaltungen) angenommen. Die Motion abgelehnt hatten die Fraktionen der SVP
und FDP. 35

Im September 2023 befasste sich der Nationalrat mit einer Ende 2021 eingereichten
Motion zur Sicherung der Hierarchie des Strassennetzes. Motionär Peter Schilliger (fdp,
LU) forderte, an der Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h innerorts auf
verkehrsorientierten Strassen festzuhalten und der übermässigen Ausbreitung von
Strassenabschnitten mit Tempo 30 in Städten entgegenzuwirken. Dies soll laut dem
Motionär die Verkehrssicherheit erhöhen, die Funktionalität des Strassennetzes
gewährleisten und Umwegverkehr in Siedlungsstrassen reduzieren. Dazu forderte der
Motionär eine entsprechende Anpassung des SVG, welche die Hierarchie und die
verschiedenen Funktionen des Schweizer Strassennetzes inner- und ausserorts
festhalten sollte. Der Bundesrat lehnte die Motion ab. Er war der Ansicht, dass die
übergeordnete Funktion des Strassennetzes in der bestehenden Gesetzgebung
ausreichend gewürdigt werde. Bundesrat Albert Rösti merkte dazu an, dass seit der
Einreichung der Motion zwar bürokratische Hürden für die Einführung von Tempo-30-
Zonen abgebaut worden seien, generell aber am Tempo 50 in verkehrsorientierten
Strassen festgehalten worden sei. Der Bundesrat teile grundsätzlich das Anliegen des
Motionärs, sehe es aber bereits als erfüllt an. Hinter den Bundesrat stellten sich zwar
einstimmig die SP-, Grünen- und GLP-Fraktionen, sie wurden aber von den übrigen
Fraktionen überstimmt. Die Motion wurde mit 102 zu 79 Stimmen bei 3 Enthaltungen
angenommen und an den Ständerat überwiesen. 36

MOTION
DATUM: 18.09.2023
LENA BALTISSER

Eisenbahn

Der Nationalrat befasste sich in der Sommersession 2022 mit der Motion der FK-SR
nach einer Finanzhilfe für die SBB. Peter Schilliger (fdp, LU) beantragte im Namen der
Mehrheit der FK-NR, die Motion abzulehnen. Ein erster Grund für die Ablehnung liege
darin, dass die SBB keine sofortige Finanzspritze benötigten. Zweitens habe der
Bundesrat zugesichert, dass die SBB ihre Nettoverschuldung bis ins Jahr 2030 aufgrund
einer bundesrätlichen Vorlage zur Stärkung der Handlungsfähigkeit der SBB ausgleichen
könnten. Schliesslich ziele diese Motion auf die Finanzen des BIF ab, dieser sei aber
nicht dasselbe wie die SBB. Auch der Kommission sei es ein wichtiges Anliegen, dass die
ausreichende finanzielle Ausstattung des BIF gesichert sei. Der Bundesrat habe indes
bestätigt, dass «die Vergünstigung der Trassenpreise durch Direkteinlagen vom Bund in
den Fonds voll kompensiert» würde. Felix Wettstein (gp, SO) bat den Rat im Namen der
Kommissionsminderheit um Annahme der Motion. Diverse Infrastrukturprojekte seien
aufgrund der Pläne des Bundesrates gefährdet; damit werde der Handlungsspielraum
der SBB zu stark eingeengt. Finanzminister Maurer wiederum argumentierte, dass die
Motion der FK-SR auf einem Missverständnis beruhe. Wie bereits von Peter Schilliger
ausgeführt, dürfe man die SBB und die Infrastruktur nicht miteinander vermischen.
Auch habe der Sprecher der Kommissionsmehrheit richtig ausgeführt, dass die
fehlenden Gelder im BIF ausgeglichen würden. Maurer versicherte dem Rat, dass der
STEP-Ausbauschritt 2035 vollumfänglich realisiert werde. Die Worte des
Finanzministers vermochten den Rat jedoch nicht zu überzeugen; mit 115 zu 64
Stimmen bei 7 Enthaltungen nahm er die Motion an. Gegen den Vorstoss votierten die
SVP-Fraktion, etwa die Hälfte der FDP.Liberalen-Fraktion sowie einzelne Mitglieder der
Mitte-Fraktion. 37

MOTION
DATUM: 16.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Ein neuer unterirdischer Durchgangsbahnhof Luzern (DBL) soll Engpässe am
bestehenden Kopfbahnhof (bedingt durch die zweigleisige Zufahrtsstrecke Gütsch, das
Gleisfeld vor dem Bahnhof, die bestehenden Perronlängen und die einspurige
Zufahrtsstrecke entlang des Rotsees in Richtung Zug/Zürich/Tessin) beheben und
Möglichkeiten für künftige Angebotsausbauten schaffen, so die Vision von SBB und BAV.
Das Projekt beinhaltet den Bau einer unterirdischen Perronhalle mit vier Gleisen und
zwei Zufahrtstunneln: Ein erster, der rund 2 Kilometer lange Neustadttunnel, soll dabei
den neuen Tiefbahnhof mit der bestehenden Zufahrt verbinden und ein zweiter, der
knapp 4 Kilometer lange und teilweise das Seebecken unterquerende Dreilindentunnel,
soll den direkten Anschluss an die Linie in Ebikon (LU) in Richtung Zug/Zürich und
Tessin schaffen. Kostenschätzungen für das Megaprojekt beliefen sich auf rund CHF 3.3
Mrd., mit zusätzlichen Kosten für ergänzende Anpassungen auf Zufahrtsstrecken. Die
Finanzierung des voraussichtlich 11 bis 13 Jahre dauernden Baus soll durch den BIF
erfolgen. Einen definitiven Entscheid über den Bau des Bahnhofs wird das

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.04.2023
MARCO ACKERMANN

01.01.65 - 19.04.24 25ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Bundesparlament im Rahmen der Botschaft 2026 fällen, und ein Baustart wurde
frühestens für Anfang der 2030er Jahre in Aussicht gestellt. 

Grundstein für das Projekt «Knoten Luzern» bildete unter anderem eine kantonale
Volksabstimmung zur Finanzierung des Vorprojekts Tiefbahnhof mit CHF 20 Mio.,
welche von der Luzerner Stimmbevölkerung im Jahr 2009 mit fast 75% Ja-Anteil
angenommen worden war. Das Projekt sah damals noch einen Tiefbahnhof
(Sackbahnhof) mit nur einem Zufahrtstunnel von Ebikon (LU) her kommend mit
möglicher Erweiterung vor, wurde aber später vom Bund zu einer Durchmesserlinie
erweitert. Im Jahr 2013 stimmte das eidgenössische Parlament im Rahmen des
Ausbauschritts 2025 schliesslich einer Projektierung des Bahnhofs für CHF 85 Mio. zu
und bestätigte 2019 im Rahmen des Ausbauschritts 2035 die Planung des
«Jahrhundertprojekts für den öffentlichen Verkehr und die nachhaltige Mobilität in der
Zentralschweiz», wie es die Stadt Luzern nannte. 
Im Frühling 2023 schloss die SBB das Vorprojekt ab und plante in Zusammenarbeit mit
dem BAV mögliche Realisierungsabfolgen für die verschiedenen Elemente –
Neustadttunnel, Tiefbahnhof und Seetunnel/Dreilindentunnel – des Baus. Diese
sogenannte Überprüfung der Realisierungsabfolgen sorgte in den Luzerner Medien im
Frühjahr 2023 für Wirbel. Der Bundesrat hatte nämlich unter anderem eine Studie in
Auftrag gegeben, um zu prüfen, ob das Projekt sinnvollerweise in mehreren Etappen
realisiert werden solle anstatt als Ganzes. Konkret würde dies bedeuten, dass der
Bundesrat dem Parlament mit der nächsten Botschaft zum Bahnausbau – der Botschaft
2026 – möglicherweise nur einen Teil des Projekts, nämlich einen Tiefbahnhof mit nur
einem Zufahrtsstollen, zur Umsetzung vorlegen würde. Ein Entscheid über eine
Etappierung des Projekts durch das BAV werde gemäss Medien Ende 2023 erwartet.
Nationalrätin Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) zeigte sich über mögliche
Verzögerungen empört, reichte diesbezüglich eine Interpellation ein und forderte den
Bundesrat dazu auf, das Projekt als Ganzes voranzutreiben, wie es die Regierung 2020
in einer Antwort auf eine Interpellation von Michael Töngi (gp, LU) noch vorgesehen
hatte. Auch Peter Schilliger (fdp, LU) wollte vom Bundesrat wissen, ob dieser die
Zentralschweiz mit «Häppchen» (Luzerner Zeitung) zufriedenstellen wolle. Weiter
zeigten sich auch Erich Ettlin (mitte, OW) und der Luzerner Regierungsrat Fabian Peter
(LU, fdp) in den Medien mit der Situation unzufrieden. Auf eine Interpellation von Leo
Müller (mitte, LU) gab der Bundesrat zu bedenken, dass die lange Bauzeit von über zehn
Jahren eine «rollende Planung» – also eine Etappierung des Projekts – als logische
Folge mit sich bringe. Das BAV erklärte zudem gegenüber der Luzerner Zeitung, dass mit
einer solchen Etappierung das Ziel, einen «raschen Kundennutzen mit einem
finanzierbaren Infrastrukturelement zu ermöglichen», möglicherweise besser und
früher erreicht werden könne. Andere Bauprojekte, etwa der Knoten Basel, stünden
zudem ebenfalls an und die beschränkten finanziellen Mittel müssten effizient
eingesetzt werden. Die zweite Etappe des Luzerner Projekts könnte vom Parlament
allenfalls im Jahr 2030 bewilligt werden, erklärte die Luzerner Zeitung die Sicht des
Bundesamtes weiter. 38

Raumplanung und Wohnungswesen

Bodenrecht

Claudia Friedl (sp, SG) wies in einem Postulat darauf hin, dass sich gemäss Angaben des
ARE im Jahr 2011 rund 595'000 Gebäude ausserhalb der Bauzone befunden hätten. Die
Sozialdemokratin ortete in diesem Umstand gravierende Vollzugsdefizite, welche es zu
beheben gelte. Hierzu forderten Friedl und 36 Mitunterzeichnende einen Bericht über
den Stand im Vollzug betreffend Bauen ausserhalb der Bauzonen; eine Forderung, die
der Bundesrat durch Antrag auf Annahme des Postulates unterstützte. In der
Frühjahrssession wurde das Anliegen von Hans Killer (svp, AG) und Peter Schilliger (fdp,
LU) im Nationalrat bekämpft. In der Herbstsession 2015 legte Nationalrat Killer seine
Beweggründe für die Ablehnung dar, welche in erster Linie daher rührten, dass er die
Kompetenz der Kantone durch Annahme des Postulats beschnitten sah. Bundesrätin
Leuthard widersprach dieser Ansicht in ihrem Votum und bekräftigte, dass lediglich
eine Übersicht und keine schwarze Liste erstellt werden solle. Dies werde in
Zusammenarbeit mit den Kantonen vorgenommen, damit – wo notwendig – gemeinsam
nach Lösungen gesucht werden könne. Die Initiantin und die Bundesrätin vermochten
allerdings lediglich die Fraktionen der SP, Grünen und der GLP geschlossen hinter sich
zu vereinen, weswegen dem Postulat mit 74 zu 103 Stimmen eine Abfuhr erteilt
wurde. 39

POSTULAT
DATUM: 14.09.2015
MARLÈNE GERBER
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Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

Mit denkbar knappem Resultat entschied der Nationalrat in der Sommersession 2015
nach längerer Diskussion, auf den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative
"Grüne Wirtschaft" einzutreten. Auch der grossen Kammer lag ein
Nichteintretensantrag ihrer Kommissionsmehrheit vor; eine starke Minderheit der
UREK-NR bestehend aus Mitgliedern der Fraktionen der SP, Grünen, GLP und CVP
machte sich für Eintreten stark. Die Kommissionsmehrheit, vertreten durch Guy
Parmelin (svp, VD) und Peter Schilliger (fdp, LU), erachtete sowohl den indirekten
Gegenvorschlag als auch das Volksanliegen aufgrund bereits bestehender Massnahmen
– namentlich erwähnt wurde der Masterplan Cleantech, die Biodiversitätsstrategie, die
Agrarpolitik 2014-2017 und die Energiestrategie 2050 – als überflüssig und den
"Interventionismus" des Bundes auch in der entschlackten Version des Ständerats als zu
weit gehend. Der ständerätliche Entwurf verfolgte in erster Linie noch zwei
Zielsetzungen, nämlich ein verstärktes Recycling sowie den effizienteren Einsatz von
kritischen Rohstoffen. Andere Bestimmungen, etwa diejenigen betreffend die Pflicht
zur Information der Käufer über die Umweltauswirkungen der erworbenen Produkte
(sog. Produktumweltinformation) oder eine Bewilligungspflicht für Abfallanlagen, waren
vom Ständerat im Vorjahr bereits aus der Vorlage gestrichen worden. Der so
vorliegende Entwurf setzte in erster Linie auf weiche Massnahmen wie die
Bereitstellung von Informationen. Ferner wollte ein Subsidiaritätsprinzip im Bereich des
Inverkehrbringens von Rohstoffen und Produkten freiwilligen Vereinbarungen der
Wirtschaft Vorrang über staatliche Reglementierungen geben. 
Minderheitssprecher Müller-Altermatt (cvp, SO) hingegen lobte die ständerätliche
Arbeit; es sei der Kantonskammer gelungen, einen Entwurf zu präsentieren, der im
Sinne der Wirtschaft und nicht bürokratisch sei. Durch Erläuterung der
Importbestimmungen für ausländisches Holz machte der CVP-Nationalrat darauf
aufmerksam, dass die Schweiz in der Umweltpolitik nicht in jedem Bereich eine
Vorreiterrolle einnehme: Im Gegensatz zur EU bestünde in der Schweiz keine
Gesetzesgrundlage für ein Importverbot von illegalem Holz. 
Unter Berufung auf diverse Quellen stützte auch die Umweltministerin die Meinung,
dass das 30-jährige Umweltschutzgesetz modernisiert werden müsse; der
einzuführende Begriff der Ressourceneffizienz rechtfertige eine Revision nicht nur aus
ökologischen, sondern auch aus ökonomischen Gründen. Tatsächlich wussten die
Kommissionsminderheit und der Bundesrat gewisse Akteure aus der Wirtschaft hinter
sich – neben den Grossverteilern Coop und Migros unterstützte etwa auch die direkt
betroffene Holzwirtschaft den indirekten Gegenvorschlag. Starker Gegenwind erfuhr
das Revisionsvorhaben jedoch von grossen Wirtschaftsverbänden wie Economiesuisse
und Gewerbeverband. Nur mit Stichentscheid des Präsidenten Rossini (sp, VS) und bei
insgesamt sechs Enthaltungen aus der CVP/EVP- und der FDP-Fraktion beschloss der
Nationalrat schliesslich, auf die Vorlage einzutreten. Während die SP, die Grünen, die
GLP und die BDP geschlossen für Eintreten stimmten, stellten sich die SVP und die FDP
(mit Ausnahme zweier Enthaltungen) ebenso geschlossen dagegen. Das Zünglein an der
Waage spielte die CVP, deren Mitglieder sich mit knapper Mehrheit ebenfalls für
Eintreten aussprachen. 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2015
MARLÈNE GERBER

Der Verpflichtungskredit für den Aufbau einer ausfallsicheren Rechenleistung und des
dazu nötigen Umbaus der IKT von MeteoSchweiz stand in der Wintersession 2021 auf
dem Programm des Nationalrates. Die beiden Sprecher der FK-NR, Peter Schilliger (fdp,
LU) und Jean-Paul Gschwind (mitte, JU), präsentierten die Vorlage und stellten vor
allem den Sicherheitsaspekt ins Zentrum ihrer Ausführungen. Schilliger führte aus, dass
das Ziel darin bestehe, bis 2033 «sämtliche Fachanwendungen auf bundesinternen und
-externen Cloud-Diensten zu betreiben». Denn ohne den Aufbau einer ausfallsicheren,
cloudbasierten Rechenleistung drohe beispielsweise eine Gefahr durch den Ausfall von
Wetterwarnungen oder durch fehlende Informationen bei einem Austritt von
Radioaktivität. 
Da sich keine Fraktion gegen die Vorlage stellte, erstaunt es nicht, dass das Geschäft
vom Nationalrat einstimmig angenommen wurde. 41

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Klimapolitik

Nationalrat Peter Schilliger (fdp, LU) forderte einen Tag nach der Ablehnung des CO2-
Gesetzes an der Urne, dass die Massnahmen, welche im Rahmen des geltenden CO2-
Gesetzes zur Anwendung kommen, weitergeführt werden, damit es zu keinen
Vollzugslücken komme. Einige Massnahmen, Programme und Vollzugsbestimmungen
seien nämlich zeitlich befristet. Schilliger ging es dabei vor allem um die
Vereinbarungen zur CO2-Reduktion von Schweizer Industrie- und
Dienstleistungsunternehmen. Diese haben mit dem Bund je eine eigene verbindliche
Emissionsreduktionsvereinbarung abgeschlossen, im Gegenzug wurden sie von der
CO2-Abgabe befreit. Würden diese Zielvereinbarungen wegfallen, könnte dies dazu
führen, dass die betroffenen Unternehmen ihren CO2-Ausstoss wieder erhöhen.
Schilliger verfolgte mit dieser Motion einen ähnlichen Ansatz wie die einige Tage später
eingereichte parlamentarische Initiative der UREK-NR mit dem Titel «Verlängerung des
Reduktionsziels im geltenden CO2-Gesetz».
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion Schilliger; diese wurde vom
Nationalrat in der Herbstsession 2021 stillschweigend gutgeheissen. 42

MOTION
DATUM: 01.10.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat befasste sich in der Frühjahressession 2022 mit einer Motion Schilliger
(fdp, LU), welche forderte, dass die Massnahmen, die im Rahmen des geltenden CO2-
Gesetzes zur Anwendung kommen, weitergeführt werden. Der Motionär wollte
insbesondere sicherstellen, dass die Zielvereinbarungen von Schweizer Industrie- und
Dienstleistungsunternehmen zur Reduktion der CO2-Emissionen auch nach der
Ablehnung des CO2-Gesetzes an der Urne weitergeführt werden können und hierbei
keine Vollzugslücke entsteht.
Die kleine Kammer folgte ihrer vorberatenden UREK-SR und lehnte die Motion
stillschweigend ab, da das Anliegen bereits durch die Kommissionsinitiative 21.477 für
eine «Verlängerung des Reduktionsziels im geltenden CO2-Gesetz», der inzwischen
Folge gegebenen wurde, erfüllt worden sei. 43

MOTION
DATUM: 28.02.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Abfälle

In der Schweizer Baubranche fallen jährlich schätzungsweise 16 Millionen Tonnen
Bauabfall an. Um die Wiederverwendung dieser sekundären Baustoffe zu fördern,
verlangte Nationalrat Peter Schilliger (fdp, LU) in einer Motion, dass der Bundesrat die
notwendigen Rahmenbedingungen schafft, damit Bauten im Hoch-, Tief- und
Strassenbau des Bundes, der Kantone und Gemeinden, wenn immer technisch möglich
und sinnvoll, mit Recyclingbaustoffen geplant und erstellt werden. Durch die
Vorbildfunktion der öffentlichen Hand könne dies zur Etablierung eines einheitlichen
Standards führen, der wiederum privaten Bauherren eine Verwendung solcher
Baustoffe vereinfachen würde.
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion. Die grosse Kammer folgte dem
Vorschlag des Bundesrates und nahm die Motion in der Wintersession 2019
stillschweigend an. 44

MOTION
DATUM: 20.12.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat befasste sich im Sommer 2020 mit der Motion Schilliger (fdp, LU) zum
verstärkten Einsatz von Recyclingbaustoffen durch die öffentliche Hand. Der Rat war
sich einig, dass bei der Wiederverwendung von Baumaterialien noch viel Potential
bestehe. Viel zu oft werde beispielsweise Beton als Abfall und nicht als Ressource
betrachtet. Martin Schmid (fdp, GR) erläuterte für die UREK-SR, dass das Ziel dieser
Motion darin bestehe, beim Einsatz von Recyclingbaustoffen einheitliche Standards zu
schaffen. Die öffentliche Hand, allen voran der Bund, solle hier in einer Vorbildfunktion
diese Standards setzen, damit die privaten Bauherren entsprechend davon profitieren
könnten. Olivier Français (fdp, VD) ergänzte, dass oft die Gesetzgebung im Wege stehe,
um Baustoffe vor Ort wiederzuverwenden. Er denke dabei beispielsweise an das
Raumplanungs- und Baugesetz des Kantons Waadt. In diesem Gesetz werde nicht
zwischen Siedlungsabfällen im herkömmlichen Sinne und wiederverwertbaren Abfällen
unterschieden. Nach dem abschliessenden Votum von Umweltministerin Sommaruga
nahm die kleine Kammer die Motion ohne Abstimmung an. 45

MOTION
DATUM: 03.06.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Der Nationalrat beriet in der Herbstsession als Erstrat eine Motion Schilliger (fdp, LU),
welche die BVG-Umverteilung aufzeigen will. Konkret soll gemäss dem Vorstoss den
Versicherten im obligatorischen Bereich auf ihren jährlichen Vorsorgeausweisen
aufgeführt werden, in welchem Umfang Kapital aufgrund des zu hoch angesetzten
Mindestumwandlungssatzes zu ihren Ungunsten umverteilt wird. Den Versicherten sei
diese Umverteilung, welche dem Kapitaldeckungsprinzip in der 2. Säule widerspreche,
oft nicht bewusst, so die Begründung. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der
Motion. Zwar sei tatsächlich eine unerwünschte Umverteilung bei vielen Pensionskassen
festzustellen. Diese zu quantifizieren, sei jedoch schwierig bis kaum möglich, da die
korrekten Werte der beiden zentralen Parameter Lebenserwartung und technischer
Zinssatz unbekannt seien. Der Nutzen der Erstellung einer so genannten
„Generationenbilanz" sei damit nicht gegeben. Jedoch solle im Zuge der Reform der
Altersvorsorge 2020 der Mindestumwandlungssatz auf das versicherungstechnisch
korrekte Niveau gesenkt werden, womit die unerwünschte Umverteilung nicht nur
ausgewiesen, sondern beendet werde. Davon liess sich der Rat nicht beeindrucken und
nahm die Motion mit 132 Stimmen gegen 48 Stimmen aus dem linksgrünen Lager bei 8
Enthaltungen an. 46

MOTION
DATUM: 10.09.2014
FLAVIA CARONI

In der Herbstsession 2015 beschäftigte sich der Ständerat als Zweitrat mit der Motion
Schilliger (fdp, LU), welche die BVG-Umverteilung aufzeigen wollte. Die Kommission
beantragte dem Rat einstimmig, den Vorstoss zusammen mit vier weiteren vom
Nationalrat angenommenen Motionen (11.4115, 12.3553, 12.4129, 12.4131), welche
ebenfalls die Altersvorsorge betreffen, abzulehnen. Im Zuge der Kommissionsdebatte
über die Reform der Altersvorsorge seien die Forderungen aller fünf Motionen
mehrmals angesprochen worden, ohne dass beantragt worden wäre, diese im
Reformprojekt zu berücksichtigen. Es gelte daher, die entsprechenden Vorstösse
abzulehnen. Der Rat folgte diesem Antrag diskussionslos. 47

MOTION
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Berufsbildung

Un postulat Schilliger (plr, LU) a demandé au Conseil fédéral de montrer comment
rendre plus attrayants les apprentissages de deux ans (AFP). En effet, il considère qu’il
faut revaloriser les apprentissages de deux ans. En 2005, lors de la Conférence
nationale sur les places d’apprentissages, Confédération et cantons ont fixé la barre
des 95% de jeunes titulaires d’un diplôme du degré secondaire II comme objectif sur 10
ans. A l’aube de 2015, seuls 90% des jeunes possèdent un tel diplôme. Pour le
dépositaire, une revalorisation de l’apprentissage de deux ans doit permettre de
faciliter l’insertion dans le monde professionnel de jeunes en difficultés scolaires. Pour
l’instant, le bilan d’un tel apprentissage est mitigé. Il est donc nécessaire d’agir à trois
niveaux. Premièrement, il s’agit de communiquer sans stigmatiser de tels
apprentissages. Deuxièmement, il faut individualiser les différentes voies de formation.
Troisièmement, relancer les préapprentissages apparaît comme primordial. Le Conseil
fédéral a émis un avis favorable au postulat. En effet, pour le gouvernement, un rapport
sur les transitions vers le degré secondaire II doit être rédigé. Une attention particulière
à la question de la formation professionnelle de deux ans est à prendre en compte. Ce
postulat a été adopté par le Conseil national lors de l’année sous revue. 48

POSTULAT
DATUM: 20.06.2013
GUILLAUME ZUMOFEN
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Der Bundesrat verabschiedete im November 2013 den Bericht «Gezielte Förderung und
Unterstützung von Jugendlichen mit unterschiedlichen Begabungspotenzialen an der
Nahtstelle I und in der Berufsbildung». Der Bericht bot in Erfüllung der Postulate Ingold
(evp, ZH; Po. 10.3738), Jositsch (sp, ZH; Po. 11.3483), Müri (svp, LU; Po. 11.4007) und
Schilliger (fdp, LU; Po. 13.3311) einen Überblick über Angebote, Massnahmen und
Instrumente zur Förderung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern beim
Eintritt in die Berufsbildung und während der Ausbildungszeit. Im Fokus standen dabei
einerseits Fördermassnahmen, die sich gezielt an Jugendliche mit hohem
Leistungspotenzial richteten. Andererseits wurden auch die unterstützenden
Massnahmen aufgezeigt, welche die Verbundpartner (Bund, Kantone und
Organisationen der Arbeitswelt) für Jugendliche mit schulischen, sozialen oder
sprachlichen Schwierigkeiten aufgebaut hatten. Auf dieser Grundlage formulierte der
Bundesrat Empfehlungen mit dem Ziel, das bisherige Engagement zu verstärken und das
bestehende Instrumentarium gezielt zu ergänzen. 49

BERICHT
DATUM: 29.11.2013
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Bundesrat erachtete das Postulat Schilliger (fdp, LU) mit der Veröffentlichung des
Berichts «Gezielte Förderung und Unterstützung von Jugendlichen mit
unterschiedlichen Begabungspotenzialen an der Nahtstelle I und in der Berufsbildung»
als erfüllt und beantragte dessen Abschreibung. Der Nationalrat stimmte der
Abschreibung im Sommer 2014 zu. 50

POSTULAT
DATUM: 02.06.2014
BERNADETTE FLÜCKIGER

Il est courant que les services cantonaux de formation professionnelle mandatent des
organisations du monde du travail pour organiser des cours de formation, qui profitent
à plusieurs entreprises. Or, il arrive parfois que ces entreprises refusent de verser aux
associations des contributions pour l'organisation de ces cours, comme le prévoit
pourtant la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr). Le député Schilliger (plr,
LU) souhaite dès lors la création d'une base légale permettant le recouvrement de
montants dus pour des cours interentreprises. Une modification de l'ordonnance
fédérale de la loi sur la formation professionnelle permettrait ainsi aux associations du
monde professionnel d'exiger directement aux entreprises le versement, avec valeur de
jugement exécutoire. Le Conseil fédéral s'est prononcé en août 2014 en défaveur de la
motion déposée deux mois plus tôt. Les bases légales actuelles sont, selon les sept
sages, suffisamment claires, et de plus, le financement des cours interentreprises étant
une compétence cantonale, il n'est pas nécessaire de modifier la législation fédérale
dans ce cadre-là. Ces arguments, ainsi que celui postulant qu'en cas de litige la
procédure s'en verrait rallongée, ont aussi été avancés par la Commission de la science,
éducation et culture du Conseil des Etats (CSEC-CE). Cette dernière a consulté la
Conférence suisse des offices de formation professionnelle (CSFP), la Conférence des
directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) ainsi que des membres de
l'administration. Considérant que la nouvelle base légale dotait les associations du
monde du travail d'un instrument direct et efficace, la CSEC-E a voté à 7 voix contre 2
et 2 abstentions en faveur de la motion. Lors de la session d'été 2016, la chambre
basse, conseil prioritaire, a suivi l'avis de sa Commission, avec 117 voix pour, 54 contre
et 15 abstentions. 51
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SOPHIE GUIGNARD

Medien

Radio und Fernsehen

Beinahe sieben Stunden dauerte die Debatte zur Änderung des Bundesgesetzes über
Radio und Fernsehen (RTVG), welche der Nationalrat in der Frühjahrssession als Erstrat
führte und die in erster Linie zum Ziel hatte, die geräteabhängige Gebühr für Radio und
Fernsehen durch ein geräteunabhängiges System zu ersetzen. Zuerst hatte die grosse
Kammer über einen Nichteintretensantrag einer Minderheit der KVF-NR, angeführt
durch Natalie Rickli (svp, ZH) zu befinden. Diese argumentierte, die generelle
Abgabepflicht käme einer Mediensteuer gleich und zusätzliche Steuern könnten
lediglich über den Verfassungsweg eingeführt werden. Mit 119 zu 68 Stimmen lehnte der
Nationalrat dieses Begehren schliesslich ab, womit die Mehrheit der grossen Kammer
zum Ausdruck brachte, dass es sich ihrer Ansicht nach im vorliegenden Fall um eine
Abgabe handle, was ebenfalls den Schlussfolgerungen eines 2010 erschienenen
juristischen Gutachtens entsprach. Als einzige Fraktion stellte sich die SVP geschlossen
gegen Eintreten auf die Vorlage. Die FDP-Liberale Fraktion war in der Eintretensfrage
"ziemlich exakt geteilter Meinung", wie Gabi Huber (fdp, UR) als Fraktionssprecherin
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bemerkte. Alle anderen Fraktionen lehnten den Minderheitsantrag bei vereinzelten
Enthaltungen geschlossen ab. Ebenfalls mit ähnlichen Mehrheiten abgelehnt wurde ein
Rückweisungsantrag einer beinahe identischen Kommissionsminderheit und zwar mit
den Aufträgen, zuerst eine Botschaft über den verfassungsmässigen Leistungsauftrag
der SRG vorzulegen und das Volk zur Einführung einer Mediensteuer zu befragen.
Ferner verlangte ein Einzelantrag Grossen (glp, BE) die Rückweisung des Geschäfts, um
eine Vorlage auszuarbeiten, welche eine Finanzierung über den Bundeshaushalt
vorsähe, womit sich eine private Inkassostelle erübrigen würde. Auch dieser Antrag
wurde relativ deutlich abgelehnt, fand nebst der SVP-Fraktion und einer qualifizierten
FDP-Minderheit jedoch auch Unterstützung bei einer geeinten GLP-Fraktion. In der
Detailberatung stellten mehrheitlich SVP-dominierte aber auch links-grüne oder gar
gemischte Kommissionsminderheiten zahlreiche Anträge, die jedoch fast ausnahmslos
chancenlos blieben. Die Kommissionsmehrheit konnte sich mit ihren
Änderungsanträgen auch erfolgreich gegen einen Minderheitsantrag Hurter (svp, SH)
durchsetzen, als es darum ging, die Gebührenanteile für private Radio- und
Fernsehveranstalter auf eine Spannbreite von 4-5% zu erhöhen. Ebenfalls obsiegte sie
gegen eine Minderheit Huber (fdp, UR), welche die Aufteilung der Gelder zwischen
Radio und Fernsehen analog Bundesrat nicht auf ein bestimmtes Verhältnis (36% zu
64%) festsetzen wollte. Als beinahe einziger Minderheitsantrag erfolgreich war ein von
Kurt Fluri (fdp, SO), Olivier Français (fdp, VD) und Gabi Huber (fdp, UR) getragener
Kompromissvorschlag für ein eingeschränktes Opting out: Bis fünf Jahre nach
Inkrafttreten des Gesetzes sollen sich Haushalte ohne Empfangsmöglichkeiten von der
Abgabe befreien können. Weder die Allianz aus Grünen und SVP, welche sich für eine
generelle Befreiungsmöglichkeit einsetzte, noch die Kommissionsmehrheit, die analog
Bundesrat kaum Möglichkeiten für ein Opting-Out schaffen wollte, konnten
entsprechende Mehrheiten finden. Der zweite und letzte, durch eine marginale
Mehrheit von einer Stimme angenommene Minderheitsantrag, eingebracht durch
Christian Wasserfallen (fdp, BE), verhinderte den Ausbau der Regionaljournale der SRG,
damit diese den privaten Anbietern keine Konkurrenz machen. Ein bedeutender
Streitpunkt zeigte sich in der Frage, ob Unternehmen mit einem Mindestumsatz von
CHF 50'000 ebenfalls generell eine Abgabe zu entrichten hätten. Zwei Einzelanträge
Grossen (glp, BE) und Schilliger (fdp, LU), welche Unternehmen ganz von der
Abgabepflicht befreien wollten, wurden mit 92 zu 92 Stimmen bei zwei Enthaltungen
lediglich durch Stichentscheid des Präsidenten Lustenberger (cvp, LU) abgelehnt.
Gegen die Abgabepflicht für Unternehmen stellten sich die Fraktionen der GLP, BDP,
und SVP und die Mehrheit der FDP-Liberalen sowie einzelne CVP/EVP-
Fraktionsmitglieder. Im Unterschied zu der fixen, durch Privathaushalte zu
entrichtenden Abgabe sieht die bundesrätliche Fassung vor, die Höhe der Abgabe für
Unternehmen nach deren Umsatz zu bestimmen. In dieser Form verabschiedete der
Nationalrat, unter Opposition der GLP- und SVP-Fraktionen sowie einer starken FDP-
Minderheit, den Entwurf an den Ständerat, welcher das Geschäft in der Sommersession
als Zweitrat behandelte. 52
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